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Hie älteste Geschichte von Emmerich,
bis sur Wte des iZ. Zalirlmiläerts.

Von I)r. I. Schnrider in Düsseldorf.

Wen» es für jeden dcnkeiiden Menschen ein Interesse hat, die
Vergangenheitdes Ortes, dein er durch Geburt angehört oder durch
längern Aufenthalt nahe verbunden ist, in den manchfachcn Schick-
salen, denen derselbe während Jahrhunderten in seinem Empor¬
wachsen bis zu dem gegenwärtigen Standpunkte unterworfen gewe-
sen, näher kennen zu lernen; so hat es noch einen ganz eigenthüm-
lichen Reiz, gerade den ältesten Anfängen, die sich bei uns in
der Regel an die frühesten Zeiten christlicher Civilisa¬
tion anzuknüpfenPflegen, nachzuspüren, und die höchst sparsamen
Denkmäler zu erforschen,welche oft nur ein mattes Licht in das
Dunkel weit entlegenerZeiten zu gewähren vermögen. Indem ich
von dieser Auffassung aus die Geschichte von Emmerich von
ihren ersten Anfängen bis zu dem Zeitpunkte, wo der Ort zu einer
Stadt erhoben worden und dadurch in den weitern Weltverkehr
zu treten begonnen hatte, im Einzelnen darzustellen versuche, ge¬
denke ich nicht die vielen willkürlichenAnnahmen und unsicheru
Vermuthungen früherer Geschichtschreiber zu wiederholen oder auch
nur zu berühren, vielmehr nur diejenigen Thatsachen, die sich aus
sicher beglaubigten Urkunden und andern noch vorhandenen Denk¬
malen ergeben, bestimmt hervorzuheben,und nur da, wo diese nicht
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mehr auswichen, diejenigen Gründe anzuführen, aus denen sich,

in Ermangelung positiver Zeugnisse, eine Vermuthung von größerer

oder geringerer Wahrscheinlichkeit ergeben wird.°°) — Bevor wir

zu den geschichtlichen Ereignissen übergehen, werfen wir zunächst

einen Blick auf die topographische Lage des Ortes.

Die Stadt Emmerich (Regierungsbezirk Düsseldorf, Kreis

Nees) liegt dicht am rechten Ufer deS Rheines, eine halbe Meile

von der preußisch-niederländischen Gränze entfernt. Von Tanten

abwärts bis Nymwegen zieht sich eine Reihe Sandhügel in eini¬

ger Entfernnng dem linken User deS Stromes entlang, und auf

seiner rechten Seite geht von dem Dorfe Zeddam eine zweite

Hngclreihe in gleicher Richtung bis nach Arnhcim hinab, so daß

in der Gegend von Emmerich ein etwa 1^/z Meile breites Thal

gebildet wird, in welchem sich die Fluthen des Rheines zu verschie-

denen Zeiten nach den verschiedensten Richtungen ihre Bahnen bra¬

chen. In den frühesten Zeiten, bevor noch die schützenden Dämme

ihren gegenwärtigen Einfluß ausübten, theilte sich der Strom schon

von Tanten an in mehre Arme, doch so, daß der Hauptstrom sei-

neu Lauf dicht am Fuße des linken Hügelzuges vorbei nahm; iu

späterer Zeit nahm ein mehr nach der Mitte des Thales ziehender

Flußarm die Hauptwassermasse auf und wurde zum Hauptstrom,

und noch später, erst gegen Ende des Zeitraumes, dessen Geschichte

wir für nnsern Ort entwerfen wollen, erhielt der Fluß seinen Lauf

dicht an der Stadt vorbei, sowie er ihn noch bis den heutigen

Tag bewahrt hat.') Innerhalb des genannten breiten Thales nun,

das von den verschiedenen Wasserarmen durchzogen wurde, erhoben

sich einzelne niedrige Sandhügel von größerer oder geringerer Er-

streckung, welche, wenn die Wasser des Stromes aus ihren Betten

getreten und daS Thal überfluthetcn (was ohne die Dämme fast

jährlich geschehen mußte) als kleine Jnselchen in dem weiten See,

der alsdann das Thal erfüllte, hervortraten, und es liegt am Tage,

daß die Bewohner dieser Gegenden in jenen Zeiten, wo noch keine

Eiudämmungen des Flusses vorhanden waren, eben diese Sand¬

hügel zu ihren Wohnplätzen erwählen mußten, von wo aus sie

dann während der trockenen Jahreszeit die umliegenden Aecker nnd

Wiesen bebauen konnten.^) Indem wir diese Bemerkung besonders

in Bezug auf die ersten Anfänge unserer Stadt hervorheben, die

gleichfalls theilwcise ans einer solchen Erhöhung gelegen ist, gehen
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wir mm zu unserm eigentlichen Gegenstände, den historischen Er-

örterungcn, über.

Die ältesten Denkmäler, denen wir in den Umgebungen der

Stadt — aber nur selten — begegnen, sind jene ans kicseligein

Gesteine verfertigten Werkzeuge verschiedener Form, welche dem so¬

genannten Stein-Zeitalter angehören, in das keine Geschichte

hinaufreicht.^) Die ersten historischen Nachrichten, welche ans

die Bewohner dieser Gegenden bezogen werden könnten, finden wir

bei I. Cäsar, welcher berichtet, daß im I. 55 v. Chr. Geb. zwei

germanische Völkerschaften, die Usipeten und Tenchthern an

den Rhein kamen, und die Menapier, gleichfalls einen germcmi-

scheu Völkcrstamm, der am Niedcrrhein, an beiden Seiten des Flus¬

ses, seine Wohnplätze hatte, vertrieben, und hierauf in daS Gebiet

der Trcvcrn vorrückten, wo sie von Cäsar wieder über den Rhein

zurückgeschlagen wurden.^) ES muß dahin gestellt bleiben, ob das

Gebiet der Menapier damals auch die Umgegend von Emme¬

rich umfaßt habe, und ob nachher die Wohnsitze der Usipeten,

welche die Menapier vertrieben hatten, mit Bestimmtheit grade

bis hieher gereicht haben; auch wäre es ein vergebliches Benin-

hcn, in den spätern Zeiten, wo mehre germanische Nölkerstäimne

die rheinischen Gränzgegenden nacheinander in Besitz nahmen, bei

der großen Unsicherheit der Quellen mit Zuverlässigkeit bestimmen

zu wollen, welches Volk und zu welcher Zeit es grade diesen

Ufer strich, welcher die Umgebungen unsrer Stadt bildet, inne

gehabt habe. Das hiesige Rheinthal scheint noch in den beiden er¬

sten Jahrhunderten n. Chr. bis zu den römischen Gränzwehren dcS

rechten Ufers unter der Macht der Römer gestanden zu haben;

ganz sicher wissen wir aber, daß im 3. Jahrh, n. Chr. die Wohn¬

sitze des damals zuerst auftauchenden Frankenbundes auch

durch die hiesige Gegend sich erstreckten.^) Während die Herrschaft

der Römer ans dem linken Rheinnser noch längere Zeit bestand,

blieb diese Landschaft fortan frei von ihrer Botmäßigkeit. Mit dem

Ende deS 5. Jahrhunderts n. Chr. war die römische Herrschaft

auch in Gallien durch eben diese Franken völlig vernichtet wo»

den, wobei es jedoch ungewiß bleibt, ob aus der rechten Seite

des Rheines damals und späterhin nur noch Franken verblieben,

oder ob nicht auch Friesen und Sachsen theilweise vorrückten

vielleicht erhielt die Gegend eine gemischte Bevölkerung.^) Sicherer
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ist cS, daß, nachdem bereits mit Ende des 5. Jahrhunderts das

Christenthum bei den Franken in Gallien eine rasche Verbrei¬

tung gefunden, es noch eine geraume Zeit — bis zu Ende des 7.

Zahrhunderts — dauerte, bevor die niederrhciuischen Gegenden auch

aus dem rechten Ufer dein Lichte des Evangeliums zugänglich

wurden. Ehe wir jedoch zu dieser Epoche übergehen, erscheint es

angemessen, einiger ans diesem langen Zeitraume noch erhaltenen

Ilebcrbleibsel zu gedenken, die um so beachtenswerther sind, als

uns so höchst wenige und unbestimmte Nachrichten zur geschichtli¬

chen Ausklärung der Gegend aus jener Zeit erhalten sind.

Die aus heidnischer Zeit in Emmerich und seiner Um¬

gebung gefundenen Denkmäler sind hauptsächlich zweierlei Art, näm¬

lich Münzen und Graburnen. Die Münzen bestehen aus

Gold, Silber und Erz und gehören verschiedenen Zeiten der Rö-

merherrschaft am Rheine auch) jedoch läßt sich aus ihrem Vorkam-

men keineswegs auf bleibende römische Etablissements an den ein¬

zelnen Fundorten schließen, vielmehr rühren dieselben theils von

den Verbindungen her, in denen Römer und Deutsche zu verschie-

denen Zeiten mit einander standen, indem sich Letztere bekanntlich

des römischen Geldes bedienten, theils auch von den durchziehenden

römischen Truppen, die entweder zur Besetzung der überrheinischen

Gränzwehr oder auf einem Feldzuge diese Gegenden berührten; ei-

nige darunter gehören sogar der spätern Kaiserzeit au, wo die Rö-

wer das rechte Ufer nicht nur längst verlassen, sondern auch aus

den Besitzungen des linken von den Deutschen vertrieben worden

waren.?) Wichtiger als die Münzen, und auch häufiger, sind die

Gräber, die von Zeit zu Zeit aufgedeckt werden. Sie sind alle

dcuischen Ursprungs: die meisten wurden in dem 10 Minuten öst¬

lich von Emmerich gelegenen, jetzt durch die Anlage der Eisenbahn

verschwundenen, natürlichen Sandhügel, der Nierenb erg genannt,

entdeckt, und zwar fand man vor mehr als 20 Jahren daselbst

Urnen, von denen eine von dunkelbrauner Farbe und leichtge¬

brannter Erde, die mit verbrannten Meuschenkuochen nnd Asche ge-

füllt war, auch eine seegrüne Perle von Pasta und eine feine kup¬

ferne Spirale enthielt, sich jetzt in der Sammlung der Societät

für Künste und Wissenschaften zu Utrecht befindet. Als im Jahr

1854 bei Anlage des Eisenbahndammes der Hügel völlig abgetra¬

gen wurde, kamen sämmtliche noch darin enthaltene Urnen zum



— 88 —

Vorschein, und es ist mir gelungen, sie fast alle zu erhalten. Von
denen, die in meinen Besitz gelangt sind, haben zwei an der kreis-
förmigcn Bodeufläche einen Durchmesservon 2 Zoll, bei 4"/s Z.
Höhe, erweitern sich aber von da aus immer mehr, so daß die
kreisförmige Mündung 7 Z. mißt; außer dem etwas vertieften
obern Nande besitzen sie nirgends eine Verzierung, und sind roh
ans Erde geformt, leicht gebrannt und von braungrauer Farbe.
Eine dritte Urne ist noch roher geformt; sie hat fast die Gestalt
einer Kugel von 5 Z. Durchmesser;die Bodenflächcmißt 2'/s Z,,
die Mündung 3 Z. Eine vierte, kleine Urne, die ich gesehen, ist
auf ihrer Außenfläche ringsum mit kleinen Vertiefungen versehen,
die als Verzierung dienen sollen, eine fünfte größere hat an einer
Seite einen kleinen Henkel, um den obern Rand laufen vier ver.
tiefte Streifen, von denen wiederum se vier, 1 Z. lange senkrechte
Streifen hcrabgehen, gleichfalls zur Verzierung, und von noch zwei
andern besitze ich nur die Fragmente. Sämmtliche Urnen waren
mit Knochenrcsten angefüllt, ohne irgend eine weitere Zuthat; sie
waren unbedeckt einige Fuß tief in den Sand eingesetzt,und un-
mittelbar über ihnen befand sich eine dünne Schicht schwarzer Erdens
Bei dem >/e Meile östlich von Emmerich gelegenen Dorfe Vras
selt wurde ebenfalls eine Urne, nebst einer Münze von Constan-
tin gefunden.">) Ebenso soll in dem V» M. nördlich von Em-
merich gelegenen Borghees eine Urne mit verbranntenMensche»-
knochen, einer Koralle und einem Spiralringe in einem Grabhügel
gefunden worden sein,") Auch in dem ^/s Meile nordwestlich ge-
legenen Dorfe Hüthum wurden vor mehren Jahren Urnen ver¬
schiedener Größe, bloß mit Knochcnresten angefüllt, gefunden; eine
größere war im Besitze des sel. Canonicus Leasing, eine kleinere
besitze ich selbst: letztere ist 2'/s Z- hoch und 3 Z. breit, und ent¬
kalk verbrannte Kindcrknochen.^) Außerdem wurden vor einigen
Jahren bei Anlage des dem hiesigen Kaufmann Herrn Nollen ge¬
hörigen Gartens, 10 Minuten nördlich von Emmerich, in einem
natürlichen Sandhügcl Urnen mit Knochenrestcn entdeckt, von de-
nen eine auch eine kleine Kupfermünze enthielt.^) — Dieses sind
die einzigen Denkmäler, die aus der Zeit vor Einführung des Chri-
pcnthums erhalten sind, und einigen Ausschluß über die geschicht¬
lichen Verhältnisseunsrer Gegend in jener Periode zu gewähren
vermögen. Wir bemerken dabei zunächst, daß die Gräber nur auf
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den schon früher erwähnten Sandhügeln, die hie und da auS dem
Nheinthale auftauchen, angetroffen werden, und schon damit die
obige Vermuthung bekräftigen, daß die Bewohner damals auf oder
ganz in der Nähe dieser Anhöhen ihre Wohnungen hatten. Diese
Wohnungen waren aber keineswegs zusammenhängende,^) und
eben so wenig bei den vielfachen kriegerischen Wanderungen der
Germanen von längerer Dauer. Aus der rohen Beschaffenheit
der Gefäße nach Form und Stoff ergibt sich ferner die niedrige
Culturstufe ihrer Nerfcrtiger, und da mehre auch römische Kunst¬
gegenstände enthalten; so ist es sicher, daß wenigstens ein Theil
derselben der christlichen Zeitrechnung augehört, von keinem der
Gräber aber läßt sich mit Bestimmtheit sagen, daß es noch in die
vorrömische Zeit hinaufreicht.^) Was wir also mit Zuverlässig¬
keit wissen, ist, das; unsre Gegend, wenigstens seit dem 3. Jahrh.
n.Chr., aus den oben bezeichneten Anhöhen von den Franken be-
wohnt war, und so mögen auch aus der Erhöhung, wo jetzt Em¬
merich liegt, damals einige fränkische Hütten, wie zu Hüthum,
Borghecs, am Stierenberge u. s. w. bestanden haben; allein an
dauernde, zusammenhängende Wohnsitzeist bei den fortwährenden
kriegerischen Unternehmungender Franken während dieser Zeit eben
so wenig zu denken, als im 5. Jahrhunderte, wo sie in die römisch-
gallischen Provinzen einrückten, während im 6. und theilweise noch
im 7. Jahrhunderte, wo die Sachsen vorgerückt und die nieder-
rheinischen Gegenden occupirt hatten, eine nicht geringere Unbestän¬
digkeit der Verhältnisseherrschte, — und man sieht, wie wenig ge-
rechtfertigt es wäre, über das Thatsächlichehinauszugehen, und
schon in diesem Zeitraum einen größeren bleibende» Ort annehmen
zu wollen, um den Ursprung von Emmerich bis in diese frühe Zeit
hinaufrücken zu können.

Mit dem Anfang des 7. Jahrhunderts hatten von Utrecht
auS die ersten Versuche zur Einführung des Christenthums in
den rechtsrheinischen Gränz gegenden begonnen, aber erst
gegen Ende dieses Jahrhunderts und zu Anfang des 8. tritt, nach
mehrmaliger Bestegung der heidnischen Friesen durch die Franken,
die umfassende Thätigkeit der durch die fränkischenHausineier
kräftig unterstützten Glaubensprediger, insbesonderedes h. Willi-
brord und später des h. Wiufrid, ins Leben. Willibrord,
geboren in Northumberland im I. 657, kam im I. 690 nach
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Wiltaöurg bei Utrecht, um dies- und jenseits des Rheines den

noch heidnischen Völkern das Evangelium zu verkündigen. Der

damalige fränkische Hausmeier, Pipin von Hcrstall, nahm

ihn in seinen besondern Schutz, und schickte ihn im I. 696 nach

Rom, wo er von dem Pabste Sergius die bischöfliche Weihe em-

pfing, und hierauf von seinem Sitze zu Wiltaburg, (seit 719

zu Utrecht) aus nach allen Seiten hin zur Verbreitung des

christlichen Glaubens die segensreichste Wirksamkeit entfaltete. Eine

noch weiter greifende Thätigkeit für die Ausbreitung der christlichen

Lehre entwickelte nach ihm der h. Winfrid (bekannter unter dem

Namen BonisaciuS), welcher besonders bei PipinS Sohne,

Karl Martell, die kräftigste Unterstützung fand. Daß sich diese

zahlreichen christlichen Missionen damals auch über die hiesige Gc-

gcnd erstreckten, ist nicht mit Grund zu bezweifeln; auch steht der

Annahme nichts entgegen, das! schon frühe, etwa um das I. 7V9,

das Christenthum auch hier verbreitet wurde, und zwar durch den

h. Willibrord, da grade sein Andenken noch jetzt hierorts

lebhaft erhalten und mehre Kirchen der Umgegend auf seinen Na-

meu geweiht sind. Gleichzeitige Schriftsteller erwähnen auch, daß

die genannten beiden Missionare in den verschiedensten Gegenden

eine große Zahl von Kirchen gründeten, ohne daß jedoch über die

hiesige Landschaft in dieser Beziehung irgend eine Meldung ge¬

schieht; nicht einmal irgend ein Ort wird uns Hierselbst in den

Quellen der damaligen Zeit genannt, während in geringer Entfer¬

nung auf dem linken Rheinufer schon mehre Ortschaften und

Kirchen urkundlich namhaft gemacht werden. Noch 100 Jahre

verstießen, bevor uns von Emmerich irgend eine authentische

Kunde wird, indem erst im I. 804 der Name zum ersten Male

in der Geschichte auftritt, und zwar bei folgender Veranlassung.^)

In dem genannten Jahre waren der Kaiser Karl der Große und

der Pabst Leo III. mit vielen Cardinälcn, Bischöfen und andern

Prälaten zur Heiligsprechung des Luidortus nach Kaiserswcrth

gekommen, wobei der Zusammenfluß der Menschen von allen Ge¬

genden her außerordentlich groß war: bei dieser Gelegenheit rettete

ein gewisser I^airrloork Dobol von Emmerich — czuiäam äiotus

Omurlmvtus Oolral äv lürabviaa — den beim Gedränge der

Schiffe in den Rhein gefallenen Knaben docElliuus, den Sohn des

Bartold, Präsects Karls des Großen, und der JrmgardiS, Schwc-
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ster deS kölnischen Erzbischofs Hildebald, aus den Fluchen. Daß

zunächst dieses bei einer so ehrenvollen Veranlassung zum ersten

Male in der Geschichte auftretende „lü in d r! a a", welchem jener

Lambcrt Dohel angehört hatte, dem Namen nach mit unserem

heutigen „Iülnni<zrioli" identisch sei, unterliegt, wie sich ans

spätern Urkunden ergibt, keinem Zweifel; aber weiterhin tritt uns

die Frage entgegen- Was war dieses „lü in I> i-i o a", und woher

dieser Name? Was den ersten Punkt betrifft, so gibt uns eine

Urkunde v. I. 979 hierüber genügenden Aufschluß i auf dem

Meile von Emmerich gelegenen Eltenbcrge hatte nämlich kurz

vor dem Jahre 968 ein sächsischer Graf, NameuS Wichmann, ein

Juugfrauenstift gegründet, und in der obgcnannten Urkunde bestä¬

tigt der Kaiser Otto I. die Schenkung von Gütern, unter denen

der Graf Wichmann dem Stifte auch folgende vermacht hatte.-

„Eui-toni Ilaltuoii) ot ItAn-non, et Von-tliusen, et lü in h i-i o lr,

et Huiiimit) et Imeiner-selin, et Ill^nbarsn ete.> woraus wir klar

ersehen, daß dieses liinbriolr damals eine (Inrtis, d. h. einer

jener größeren Höfe war, die öfters mit mehren kleinen zerstreut

liegenden Höfen sinansi) und den dazu gehörigen Feldmarken

eine Bauerschaft bildeten. Ein solcher Hof war entweder das Eigen¬

thum freier Leute, oder er hatte einen Herrn, welches letztere in

der Zeit, welcher jene Urkunde angehört, fast immer der Fall war;

uud so sehen wir auch den Hof Lindi-iele als Eigenthum des

Grasen Wich mann, von dem er hernach aus die Abtei Elten

überging. Nach dem Tode Wichmann's wurde diese Schen¬

kung von seiner Tochter Adela und ihrem Gemahle Balderich

augegriffen, und in einer Urkunde v. I. 996, worin der hierdurch

entstandene lange Streit durch den Kaiser Otto III. geschlichtet

ward, werden unter den Gütern, die dem Stifte zu Elten als

Eigenthum zugesprochen wurden, wiederum folgende genannt:^)

„Heltnon, Ihirnaii, Vooitstusen, cum mnnihus nlilitatihus all

ea loea guste at i-ita pLi-tinentihus, üinhi-joa inellia ^>ai-s

Segne llivisa, in Hainrna inellia pars, ^rnhein inellia purs,

ele/h woraus sich wiederum ergibt, daß seit dieser Zeit der Hof

Linbriea verschiedene Grundhcrrschaftcn hatte swas ailch an¬

derwärts häufig vorkam), indem die eine Halste der Abtei Elten

zufiel, die andere Hälfte aber dem Grafen Balderich und seiner

Gemahlin Adela verblieb. In einer noch frühern Urkunde, näm-
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lich v. I, 823, worauf wir soglcich zurückkommen werden, wird

Emmerich eine villa, d. h. eine zusammeuhäugende Nieder-

lassnng, geuauut, während es fast anderthalb Jahrhunderte später

noch als Eurtis, Hos, aufgeführt wird. Dies erklärt sich

hinreichend ans der bekannten Thatsache, das! in der zweiten Hälfte

des 9. Jahrhunderts die Normannen wiederholte Nanbzüge

durch die hiesige Gegend unternahmen, bei welcher Gelegenheit die

villa Lnrlwioa ohne Zweifel wie alle übrigen verheert, und ihre

Bewohner, die vielleicht damals noch zum Theil ans freien Leute»

bestanden, theils ermordet, theils vertrieben wurden, so das; der

Landbesitz in die Hand eines Herrn überging, dessen Schntzpflich-

tige das Land bewirthschafteten, und dann ans den Trümmern der

villa sich ein Hanpthof erhob, der in den folgenden Jahrhunderte»

allmälig wieder durch neue Ansiedlnngen zu einer villa heranwuchs.

Was nun den Namen der villa Itlirrl) rioa betrisit, so liegt es

nahe, an den damals sehr hänsigen Namen „blmbrions" zu den¬

ken, und die Bezeichnung „Innbrioa" als adjectivisch jgcbrauchtc

Zubenennung zu Villa anzusehen, also „Villa lü ra lz r i o a" statt

„Villa Ilrubrioi" wie wir dieses auch anderwärts finden,

z. B.bei Lolonia VAiüppina st, ch. ^gg'ippinacp l'.astra 'I'ra-

gana, tiastra bllpia, Via ^.ppüa, Valoria via, Via Glanclia ote.

Auch sind die Namen der Villen häufig von Personennamen her-

genommen, wie bei Villa Vaustini^), ?anip»ali villa^), villa

lioinari^^), Plrsullonis villa 2?), JVaärioi villa, Liäultl villa,

Liäoliäi villa^) gto,, denen sich unsre villa Ilnidrioi anschließt.

Eine große Zahl von Urkunden liefert uns den Namen „blinbrions"

mit verschiedenen Modifieationen; so die Urkunden v. I. 1051,

1096, 1121, 1139, 1140, 1144, 1149, 1200, 1231, 1258 u,

1312 — lLmbrioo ^), Urk, v. I. 1222 — lürnricnm und I^m-

rioo^s^ urk. v, 1.1028, 1054, 1138, 1140, 1200 — Lmdriolw'^,

Urk, v, I. 834 — Ilsurricus u. Iloinrio^^), Urk, v. I. 921 u,

1088 — Hoiiirsrious n, Haiirrorious Urk. v. I. 1356 —

ürnbriolr Urk. v. I. 1359 — üinlzoriolr ^o). ähnlicher

Art variirt auch die Ortsbenennung „lLwbrioa" in verschiedene»

Jahrhunderten: so heißt der Ort in den Urkunden v. I. 996,

1129, 1188, 1233, 1282, 1412, 1591, 1611 — Lralwioa-"),

Urk. v. I. 1079—1089 — Ilrrrbrious Urk, v, I, 1159 —

DirUwolrns ss)^ urk. v, I, 1333 n. 1368 — Lrnlwic:Urk, v.
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Urk. v. I. 970, 1355. 1371. 1381. 1388, 1401, 1402,

1416. 1436, 1446, 1477, 1482, 1483, 1490, 1539, 1565,

1583, 1598 — lürubriolr^ Urk. v. I. 1395, 1565, 1591, 1598,

1601. 1653, 1663 — Illruhrioll ^°), Urk. v. I. 1398 — Dyiu-

hrio"), Urk. v. I. 1348 — NvuisriL^), Urk. v. I. 1418° —

lüiwvi'iolr u. Urk. v. I. 1344 — Hiuriolr"), Urk.

v, I. 1343, 1368 — lüuwioa.Urk. v. I. 1318, 1319. 1328,

1344. 1388, 1402, 1410, 1418, 1446, 1493, 1496, 1450, 1614

— lÜmMsriolc^h sodass die Modisicationeu des Ortsnamens denen

des Personennamens entsprechen, crwa in folgender Art:

Personennamen. Ortsn a m e n.

Drurlous, illlmrioo, > l Iümric:a^ Illvarlolr,

lilmbrico, ' lÜiudri'Lus, lünrbvelru^

s / lümbriolr, lunrboriolr, 1üinl)Lrilrc:,

lllmbrlob, lllmherlol^ lllliulzrialio Liuhrioli,

IleminLus, lloiinoricus, ^ ^llviusrie, lüvnroriolr, lüimorlelr,

Ilairnsrieus, ^ i 11>'!ubiic:.
llmworicus, iltlrurusrioli) .... lürninoriLlr, IZuarvariola^i-).

Es scheint nach diesen Anführungen kann: einer weiteren Zu¬

that zu bedürfen, um über das Herkommen des Ortsnamens

„bmmamnLli" im Klaren zu sein, und insbesondere die Bezeichnung

„IllubriLa." ssa. Vlla) als ^ villa lZmUriai" nicht zu verkennen;

allein wir sind in der Lage, auch einen directen urkundlichen Be¬

weis für die Richtigkeit dieser Herlcitung beibringen zu können,

mdcin in einer der ältesten Urkunden, nämlich in der schon oben

citirten v. I. 828 die Bezeichnung „villa I^rulzriol^ wirklich vor¬

kömmt^): dort wird nämlich bezeugt, daß ein gewisser Gerowerd

mehre Güter an die Kirche zu Utrecht geschenkt hatte, und dieses

wurde verhandelt in der Villa Lmlirici — ,.^otuva est

untern publies in villa lZrnbriei" —, womit die Frage über

die Benennung von Emmerich völlig erledigt erscheint^). —

Fassen lvir nun kurz zusammen, was wir bisher aus völlig glaub¬

würdigen gleichzeitigen Nachrichten über unsern Ort erkundet haben;

so beschränkt es sich einfach daraus, daß zu Ansang des 9. Jahr-

Hunderts Hieselbst eine Villa bestand, die ihren Namen vielleicht

von ihrem ersten Gründer oder vornehmsten Besitzer erhielt, dann

durch die Raubzüge der Normannen gegen Ende des 9. Jahrhun-
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dertS wahrscheinlich zu Grunde ging, und zu Ende des 19. Jahr¬

hunderts wiederum als eine Lurtis erscheint, als Eigenthum des

Grafen Wichmann, und dann im Besitze der Abiei zu Elten, gegen

Ansang des 11. Jahrhunderts aber nur zur Hälfte dieser Abtei

gehörig, während die andere Hälfte im Besitze von Wichmanns

Erben, seiner Tochter Adela und ihrem Gemahle, dem Grasen

Baloerich, verblieb. Das ist Alles, wozu uns glaubwürdige Nach-

richten und ans der Natur der Sache genommene Schlnßfolgen

berechtigen tonnen, und wir sehen auch hier wiederum, wie unge¬

rechtfertigt eS wäre, der Entstehung unsres Orles irgend eine an¬

dere Bedeutung, als den andern urkundlich genannten Niederlassungen

und Höfen in der Umgegend, die sich zum Theil noch als gewöhn-

liche Dörfer und Hofgüler erhalten haben, zuschreiben zu wollen,

um ihm irgend eine gcschichtlicht Wichtigkeit vindicircn zu können

die ihm damals noch nicht zukam.

Erst fast anderthalb Jahrhunderte später begegnen wir der ersten

Nachricht von Wichtigkeit für unsern Ort nämlich in einer Urkunde vom

I. 1131, worin der Bischof AndreaS von Utrecht bezeugt, daß

er zu der Zeit, als er die Probftei zu Emmerich in Händen

gehabt — „cum in munidus msis prepositura einbrioen8iji

zmlionta lmissöll' — der Kirche zu Düren die Pfarreigenschaft

beigelegt habe^ch. Hieraus ersehen wir, daß im 12. Jahrhunderte

zu Emmerich ein Canonicatstift bestand, wovon der damalige

Bischof von Utrecht, Andreas, ehemals Probst war. und da die

Urkunde im 3. Jahre seines Episcopats ausgestellt wurde, —

^.nno vero vpiseopstus ciomni nnoiree III. —, so war jenes Stift

spätestens im I. 1128 bereits vorhanden. Damit ist aber auch

unsere historische Kunde über das frühere Dasein deS Stiftes, so¬

wie über dessen Gründung, völlig erschöpft, indem keine einzige

ältere Quelle weder über das Vorhandensein, noch die Zeit der

Gründung dieser Anstalt irgend eine Meldung thut, und es bleibt

daher Jedem überlassen, die Errichtung des Stiftes in so frühe

Zeiten hinaufzurücken, als er es mit seiner individuellen Auffassung

und der historischen Wahrheit zu vereinigen vermag. Ich beschränke

mich bloß darauf, einige gewichtige Gründe namhaft zu machen,

welche dafür sprechen, daß das Stift nicht gar lange vor der Zeit,

wo es zuerst urkundlich auftritt, — und zwar im 11. Jahrh nn-

Hunderte —, auch seine Entstehung erhielt. Zunächst haben wir
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oben gesehen, daß zu Ende des 10. Jahrhunderts der Hof Lmlwiclc
zur Hälfte der Abtei zu Elten, zur andern Hälfte dem Grafen
Balderich und seiner Gemahlin Adela gehörte, und es ist nicht
einzusehen, wie damals schon, oder gar vorher, ein Canonicatstist
an einem Orte beftandn haben konnte, dessen Einkünfte säumt-
lieh in fremden Händen waren; wäre das Stift schon damals vor¬
handen gewesen, so sollte man meinen, daß in den betreffenden Uc-
künden, welche grade einzig und allein über die Güter dieses Ortes
handeln, auch von dem Stifte, das gleichfalls daran betheiligt sein
mußte, irgend Erwähnung geschehen wäre; aber, wie schon gesagt,
vor dem I. 1131 herscht über das Stift in allen Urkunden ein
vollständiges Stillschweigen,während doch von Emme rich sowohl
als manch andern ganz unbedeutendenOrten mehrmals Meldung
geschieht; dagegen nach dem Jahre 1131 finden wir auch das
Stift wiederholt in den gleichzeitigen Quellen namhaft gsmacht,
was aus seine Entstehung nach dem 10. und vor dem 1?., also
im 11. Jahrhunderte, hinweist. Dazu kommt nun der gewichtige
Umstand, daß die noch erhaltenen Reste der ehemaligen Stiftskirche,
nämlich das Chor und die darunter befindliche Krypte, welche jetzt
einen Theil der Pfarrkirche zum h. Martinus ausmachen, ihrem
Baustile nach gleichfalls dem 11. Jahrhunderte angehören; und
endlich ist es bekannt, daß die Gründung zahlreicherStifter und
Klöster eben im Geiste dieses Jahrhunderts lag, das unmittelbar
der Zeit der Kreuzzüge vorausgingt). Unter so bewandten Um-
ständen wird es immerhin gestattet sein, bei dem gänzlichen Man¬
gel sicherer Nachrichten, eine Vermuthung aufzustellen, die, wenn
sie auch jenen Mangel nicht ersetzen, doch durch einige aus gleich¬
zeitigen Quellen geschöpfte, nicht unwichtige Gründe gestützt werden
kann. Es ist schon oben angeführt, daß, außer der Hälfte mehrer
von der Hinterlassenschaft des Grafen Wichmann herrührendenGü¬
ter auch das Gilt lZmbriolc nach dem I. 996 zur Hälfte in den
Händen des Grafen Balderich und der Adela verblieb; später
finden wir die eben erwähnte Hälfte dieser Güter im Besitze des
Bischofs Meinwerk von Paderborn, Adela's Sohne, dein sie
erbrechtlichzugefallen war —- „ex luzrväilnle paientum" —, und
der sie an die von ihm gegründeteAbtei Abdinghof verschenkte^);
aber der Hälfte von Umlwick geschieht bei der Aufzählung dieser
Güter in den Urkunden durchaus keine Erwähnung, so daß es
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ungewiß bleibt, ob dem Bischöfe Meinwerk diese Hälfte ebenfalls

zugefallen und er sie anderwärts verwendet, oder ob, was viel

wahrscheinlicher ist, diese Hälfte von Pmlwicm gar nicht zu der

betreffenden Erbschaft mehr gehörte, sondern daß Graf Balderich

und Adela bereits bei ihren Lebzeiten darüber verfügt hatten^).

Da wir nun später, wie es auch in der Natur der Sache liegt,

unser Canonikatstift mit mehren Gütern und Gerechtsamen in

Emmerich und der Umgebung begabt finden; so darf der Ver-

muthung Raum gegeben werden, daß die fragliche zweite

Hälfte des Hofes lZmIwiclr damals eben zur Fundation

des dortigen Stiftes, wahrscheinlich von der Adela oder

anch vielleicht von Balderich, der um das Jahr 1U2E gestorben

ist und auch das beinachbarte Bcnedieliner-Kloster zu Zhff'lich

um das Jahr 1009 gegründet und dotirt hatte, verwandt worden

sind, womit alle oben schon genannten Unistände vollständig über¬

einstimmen.^) — Mehr Licht, als über den Ursprnng, gewähren

uns die gleichzeitigen Urkunden über dieV erhältnisse des Stiftes

seit dem 12. Jahrhunderte: so berichtet nnS eine Urkunde vom I.

1178 die Schenkung eines Grundstücks Seitens des Bischofs God-

fried von Utrecht zur Aufrechthaltnng der von dem Stifte geschehe-

nen Dotirung der Pfarrkirche zn Emmerich.^) Die Fratres deS

Stiftes hatten nämlich bei dem Bischof mehre Klagen vorgebracht,

die sich, wie aus dem Inhalt der Urkunde hervorgeht, auf ihre

geringen Einkünfte bezogen: Awllol'rnlns, heißt es in der Ur¬

kunde, „prosouti iimtrunaenlo ouravi eomirrenäai'v, gun inlenliane,

gun oomiilioniz eum eeolesm embrioense cnnvenerinr ll e guilnid'-

«iain gnei'ölis, guas mioiri p rop o 8ueru t". Der Bischof

war Anfangs keineswegs geneigt, die Zulässigkeit dieser Klagen in

vollem Maße anzuerkennen, nnd wenn er sich auch von der einen

Seite verbunden hielt, so ließ sich zur Abhülfe doch wiederum von der an-

dern die Rechtmäßigkeit der Klagen beftreiten: „(hierelam gnillom clili-

Aenter nuäivi, sagt er, äs gnibus in purte ine leneri in sninros moo

oen5ni, in pnrtlz exousntianem vernm prnetencleie potui" E>rdlich

entschloß er sich, zwar nicht durch die volle Gerechtigkeit der Be¬

schwerden, sondern durch vorwiegendes Wohlwollen und die Liebe

zur Eintracht bewogen, ihren Bitten Gewährung zu leisten: '1-an-

llem vor« non pnlnil clinknnnn in nobis <Z88e cli88c)nan>in, cum

prweesserit sempin- vorn «iiieolia et nnnnin,,« oonenriliu, ei lintios
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gronaininntc cmbriocnsis ccclcsic, gtiidgniil justo ct inju8lc gnc-

role nclvcrsus ins moveicnt, plenc et lilmr« tleposnornnft nt ftim

intor »>e ct cos nnllu supcressct congucrcnäi malcrin. Itlg-o !>ii-

tem salnti nnimc msc provitlons, ct bcnovolcntic Irntrnm rospun-

clons, torrain gnc vocatni' bcrtolcli in wurcondiu, gnain sciliect

in innnu inen lona-o tcmporc libernin Itnbncrnm, oiäcin cmliri-

eensi contuli eeolosie, ul stabiles per man ernt «lotis eol-

latio guam ad civilcin oeolcsiuin eiubricons cs srn-

trcs kcccrant, et ipsi de proventu tcrrc illius nuAc-

reut prob an das suas. Hier tritt unS nun vor Allein die merk-

würdige Thatsache entgegen, daß der Ort bunbrica, a nßcr der Stiftskirche,

schon damals auch noch eine Pfarrkirche sccclcsiam civilem)

besaß, über deren Gründung nnS eben so wenig authentische Nach¬

richten erhalten sind, wie von dem Stifte, so daß eS nnS auch hier

wiederum anheimgegeben ist, die Gründung dieser Kirche in frühern

Jahrhunderten zn suchen, falls die begleitenden historischen Per-

hättnisse dem nicht widersprechen. Da eS sicher ist, daß die Villa

Lmbrioi schon zu Karls des Großen Zeiten bestand, und damals

daS Christenthum in diesen Gegenden längst festen Fuß gefaßt, so

steht auch der Annahme nichts entgegen, daß schon damals hier-

selbst eine christliche Kirche vorhanden gewesen, die bei den Nor-

mamienzügen zn Ende des 9. Jahrhunderts zerstört, und im 19.

Jahrhunderte, als die Bauerschaft Einbri ek im Besitze deS Grafen

Wichmann war, wiederhergestellt wurde, so daß sie, nachdem der

Ort im 11. und 12. Jahrhundert wieder zu einer znsammenhän-

gmden Landgemeinde erwachsen war, zur Pfarrkirche erhoben wer-

de» konnte. Wie dem aber auch sein mag, so wird anS diesem

frühen Vorhandensein einer Pfarrkirche, die fast gleichzeitig mit

dem Stifte in den Urkunden erscheint, leicht zn folgern sein, daß die

Errichtung der erstem der Gründung des letztern der Zeit nach vor

ausging, indem schwer anzunehmen ist, eS sei an einem Orte, der

»och mehr als ein halbes Jahrhundert später als eine bloße Land¬

gemeinde svilln) urkundlich auftritt, neben der bereits vorhandenen

Stiftskirche noch eine zweite Kirche erbaut worden, während die

jetzige Stadt Emmerich neben der ehemaligen Stiftskirche bloß noch

eine einzige k. Pfarrkirche, wie damals, besitzt. Auch würden die

Kanonici, da vaS Bedürfniß einer zweiten Kirche nicht vorhanden

war, schwerlich die Erbauung einer solchen geduldet, am wenigsten
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aber dieselbe dotirt haben, und wenn schon hieraus nnt großer Wahr¬
scheinlichkeit vermuthet werden dars, daß, eben so wie der Ort Em-
brick, auch seine Pfarrkirche älter als das Collcgiatstiftist, so spre¬
chen auch noch manche andere Gründe zur Bestätigung dieser An¬
sicht. Aus unserer Urkunde ersehen wir, daß die Pfarrkirche von
dem Stifte dotirt worden war, wogegen dieses ohne Zweifel auch
den Kirchenzehnten auö der Gemeinde bezog,woraus aber um
so weniger zu schließen ist, die Kirche sei nun auch vom Stifte ge-
gründet worden, als sich dieses nicht unnothigerweise in die Sage ver-
setzt haben würde, einen Theil seiner eigenen Güter zum Unterhalt
einer Kirche hinzugeben, zu deren Errichtung offenbar kein Bedarf-
niß vorlag. Vielmehr spricht eben dieser Umstand für unsre obige
Folgerung, daß die Kirche des Ortes bereits vorhanden war, als
das Stift gegründet wurde und so sich letzteres veranlaßt sah, aus
seineu eigenen Einkünften für die Erhaltung jener mit zu sorgen.
Nehmen wir an, wie schon oben angedeutet, die Pfarrkirche sei be-
reitS im 9. Jahrhundert in der villa Lmbi'wi vorhanden und do¬
tirt gewesen, später zerstört und ihres Unterhaltes verluftig gegau-
gen; so ist leicht einzusehen, wie nach ihrer Wiederherstellungeine
neue Dotirung vonnöthen wurde, welche dann das Collegiatsiist
übernahm, wogegen thm aber die Pfarrkirche untergeordnet wurde
und insbesondere der der letztcrn zukommende Kirchenzehnten au-
heimfiel der ihm, wie wir oben gesehen, noch in einer spätern Ur¬
kunde ausdrücklichbestätigt wird. Dann erklären sich aber auch
die Beschwerden, welche die Canouici bei dein Bischöfe vorbrach¬
te», und noch mehr die Bedenken des Bischofs, die Rechtmäßigkeit
ihrer Beschwerden seinerseits anzuerkennen. Zu diesem Ende wolle
man sich erinnern, daß in der Zeit, auS welcher unsre Urkunde da-
tirt, nicht mehr wie in den ältesten Zeiten dem Bischöfe die Ver¬
waltung aller Güter und Einkünfte der Kirchen seines Spreugels zu¬
stand, und er daher auch nicht wie früher für den Unterhalt der
Geistlichen und Kirchen zu sorgen verpflichtet war, sondern die
Stiftskirchen besaßen die selbständigeVerwaltung und Benutzung
ihrer Güter, und gleichfalls waren den Pfarrern an den Kirchen
bestimmte Einkünfte oder Pfründen verliehen, die hauptsächlich i»
dem Zehnten bestanden,während dem Bischöfe ein bloßes Nufsichts-
recht verblieb. Die Einkünfte unsrer Pfarrkirche waren aber nicht
hinreichend, so das; das Stift auS seinen eigenen Mitteln zu Hülfe
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kommen mußte, freilich wohl auch in der Absicht, sich dadurch die Psarr-

kirche zu subordiniern, wie es an vielen andern Orten Seitens der

Stifter damals zu geschehen pflegte. Daß daher der Bischof die

Rechtmäßigkeit der Klagen der Canoniei nicht anerkennen wollte,

ist nun leicht zu begreifen, indem er durchaus keine in der kirch¬

lichen Verfassung begründete Verpflichtung hatte, weder der Psarr-

kirche noch dem Stifte irgend eine Vermehrung ihrer Einkünfte zu

gewähren, weil beide ihren Haushalt selbständig zu führen hat¬

ten und dem Bischof nur das Oberaufsichtsrecht zustand; dafür,

daß das Stift d ie P fa rrklrche dotirt, hattedicses auch

die betreffenden Einkünfte und Gerechtsame. Der Bi¬

schof, ein friedliebender und wohlwollender Mann, gab endlich, je-

doch nicht, weil er dazu rechtlich verpflichtet war, wovor er sich

ausdrücklich verwahrte, dem Anliegen der Canoniei nach, und schenkte

ihnen ein Grundstück, damit sie auö dessen Ertrage ihre Einkünfte

vermehren und so die Dotirung der Pfarrkirche aufrecht erhalten

könnten, jedoch noch mit der bestimmten Weisung, für diese freiwil-

lige Schenkung sowohl seiner als der übrigen Bischöfe von Utrecht

immerdar im Gebete eingedenk zu sein: „ut in «lio vbilus moi n»i-

versurio insmoriam mm in uüssis et orationibus lmbm'iznl, et

äeineeps ombriconsis eoelesia pro unzu et mrrnium trasectonsium

episeoporum snluto ornronl in porpeluum per Irusus mumonitionem

elemosine." Auch ersehen wir noch aus unsrer Urkunde, daß einer¬

seits derOrt E mbri ck damals keineswegs noch von großer Bedeutung

sein konnte, indem er seine Kirche nicht zu unterhalten vermochte,

und andrerseits auch das Stift noch arm an Gütern war,

weil es sich genöthigt sah, den Bischof um Unterstützung für den

Verlust, den es an seinen eigenen Einkünften durch Subvention

der Pfarrkirche erlitt, mit fortwahrenden Bitten anzugehn;^) end-

lich erfahren wir auch, daß damals schon die Canoniei, abweichend

von der ursprünglichen Regel, das gemeinsame Zusammenleben aus¬

gegeben, und jeder seine eigene Präbende, somit seinen eigenen Haus¬

halt hatte.

Wir haben bisher nicht unterlassen, wiederholt daraus auf¬

merksam zu machen, daß die Gründung und die Verhältnisse des

OrteS Embrick, sowie nicht minder des daselbst errichteten StifteS

durchaus nichts Besonderes vor den übrigen in der Gegend vor

handencn Ortschaften und den damit verbundenen älmlichen Stis-
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knngcn voraushatte, weil man gar zu oft geneigt war, in übelan-
gebrachtemLocalpatriotismnS eine Menge von Ausstellungen all-
mälig als ausgemachte Wahrheiten anzusehen, die keineswegs in
den historischen Thatsachenbegründet sind. Halten wir uns an das
urkundlich Ucberlieferte, so dürfen wir das Eine mit hinreichender Sicher¬
heit annehmen, daß die Gründung des Canonieatstisteszur Hebung
und Ausdehnung deü Ortes wesentlich beitragen mußte, indem sich
nun Handwerker und Gewerbtreibendc allmälig ansiedelten, und
besonders Viele, um ungerechten Bedrückungen zu entgehen, sich, wie
eö damals gebräuchlich war, unter den Schutz des Stiftes begaben,
so daß bereits im 12. Jahrhunderte der Ort zu einer zusammen,
hängenden Gemeinde herangewachsensein konnte, die unter der
Hoheit deS Stiftes stand. Als eine solche Landgemeinde finden
wir ihn denn auch in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts
in den historischen Quellen wieder, und zwar nicht selten mit dem
Stifte in ernstem Streit und Hader begriffen, wie uns Massenberg
anS den Kirchenarchiven versichert und durch spätere Urkunden be>
stätigt wird ">5). Eine ganz besondere Veranlassung zu solchen
Streitigkeiten zwischen dem Kapitel und den Bewohnern gab der
Unistand, daß Letztere im I. 1227 einen nicht unbedeutenden Gra¬
ben an der Südwestseite deS Ortes mitten durch die Immunität
des Stiftes, gegen dessen Willen, und zwischen den Hänsern der
Canonici, welche um die Kirche herumlagen, vorbeigezogen hatten,
in Folge dessen der Rhein mit großem Ungestüm seine Wasser hie-
herwälzte, und einige Canonicatgebäude, sowie einen Theil der
Kirche, in seinen Flnthen begrub 5°). Wir haben nämlich schon
Eingangs berührt, daß der Rhein ursprünglichseinen Lauf weiter
nach der Mitte des Thales vorrückte, so daß er im Anfang des
13. Jahrhunderts an dem ^Meilen entfernten ZollhauseSchmidt¬
hausen, wo sich noch jetzt der ,,altc Rhein" erhalten hat, vorbei¬
floß; durch jenen Graben aber, den die Bewohner gezogen hatten,
kam ein Theil deS WasserS nach Emmerich, zum größten Nach-
theile des StifteS und seiner Güter, wovon noch jetzt ei» nicht
unbedeutender Theil in dem Flußbette gelegen ist. Man suchte
zwar anfänglich dem Andringen des WasserS nach den Gebäuden
hin durch einen Damm zu steuern, aber vergeblich: der Strom
wühlte sich ein immer breiteres Bett, und theilte sich in zwei
schiffbare Arme, von denen der größere an Schmidthausen, der
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kleinere an Emmerichvorbeiging.Aber es dauerte nicht gar lange,
so versiegte der westliche Arm bei Schmidthanscn allmälig, und
die Hauptwassermasse nahm ihren Lauf dicht au Emmerich vorbei,
wohin bereits im I. 1318 der Zoll verlegt worden ist. Auf
diese Weife kam der Ort, der bis dahin au keinem schiffbaren
Wasser gelegen, seit dem 13 Jahrhunderte an den Rhein ström
zu liegen, und hierin sehen wir, nebe» der Gründung des Stiftes,
das zweite Hauptmomeut, wodurch für EmmerichGelegenheitge¬
geben wurde, vor den übrigen benachbartenOrtschaften, mit denen
es ursprünglichauf gleicher Linie stand, hervorzutreten, und an
Wachsthum zu gewinnen- freitich mußte daS Stift diese Verbefse-
mug der Verhältnisse des Ortes mit dem Verluste eines Theiles
semer eigenen Güter büßen chch außer den Wohngebäudeu und
Grundstücken riß der Rhein, wie oben berührt, auch einen Theil der
Collegiatt'irche mit ihren Thürmen hinweg, und Letztere hat sich
später ans dem Znstande der Zerstörung um so weniger wieder
erholen können, als sie nicht gar lange nachher von einer Verderb-
lichen Fenersbrunft betroffen wurde, während die Mittel des Stif¬
tes nicht hinreichend waren, eine gründliche Wiederherstellungin
Augriff zu nehmen, so daß uns von dem ursprünglichen Baue, der
unter den Werken der damaligen Zeit eine hervorragende Stelle
einnimmt, nicht viel mehr als das Chor und die Krhpte erhalten
sind, und alle spätern Umbauten und Zuthaten die Spuren unzu¬
reichender Hilfsmittel hinreichend verrathen.

Uni dieselbe Zeit singen auch die Bewohner Emmerich's an,
ihren Ort mit Mauer und Graben zu umgeben um sich vor den
zahlreichen feindlichen Angriffen,die damals an der Tagesordnung
waren, zu schützen! das Faustrecht stand in seiner Blüthe, und
Jeder mußte, wenn er nicht unter dem Schutze eineö Mächtigen
stand, mit allen Mitteln auf seine Selbstvertheidignng bedacht
sei»! wahrscheinlich ist der oben erwähnte Graben, welcher zur
Veränderung des Rheinlanfes Veranlassung gab, bei dieser Gele¬
genheit begonnenworden. Nachdem der Ort befestigt und in dieser
Art zu einem „Oppidnm" geworden, wie er sogleich in einer Uw
künde v. I. 1233 genannt wird, trat eine neue, durch eben die-
jelbe Unsicherheit der Verhältnisse herbeigeführteVeränderung ein.
Bisheran nämlich hatte das Canonieatstift, wie schon berührt die
Hoheit, namentlich die ganze Gerichtsbarkeit, in der Gemeinde;
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da aber daS Capitel nicht mehr im Stande war, den fortwahrend
sich hänfenden Belästigungen, Ungerechtigkeiten und gewaltsamen
Augriffen, die es theils von Außen, theils von den Bewohnern
selbst erleiden mußte, Widerstand zu leisten; so sah eS sich genöthigt,
sich unter den Schuh eines Mächtigen zu begeben, und übertrug
daher dein Grafen Otto III. von Zütphen und Geldern den
größten Theil seiner bisherigen Gerechtsame. Die betreffende Ur¬
kunde ist datirt vom 12. Mai 1233, und beginnt mit folgende»
Worten: .In nomino putris et tllü et Spiritus sauet!. Emu
tampore gratia sanAnius abristi roclainpla. iu puco oroverit
oealasüg ab bau paois oompaAS «zoclosia Lmbriasnsi^ liest
lULinbrung clintissbuö clsstituta, ^rativ Iraoto tinzäor^ sine
sau^uiuis obrisii eoutoruplatiou^ guilibot pro virinm suarum
irrovoroutia onin obristi patriruonio uon äolorronh in oalsm
plnrinroruiu sxstitit luolostatiouibns iiupnKnala, aliis in ba-
in invs saovioutibus, aliis roclclitibus oauonioorum
et robus, aliis ooolosio inalo abntontibus: prvptsr
gus persono ibiäeiu paois gnarouto aininiaulig suorrnn lio-
uriuuru aclvoaati priaiipalis 8utplr anien sis ot dolronsis
uoiuitis in umplioris clolou sl iinis uoaLssilatem
potins, «pnanr in altsrius clslousiouaiu^ ss per-
potuo subcllclornut," Die Bedingungen, unter denen die
Uebergabe stattfand, waren hauptsächlich folgende: Der Gras
Otto, sowie seine Nachfolger,erhielten das Recht, einen ordentliche»
Nichter in Emmerich zu ernennen, der sich zunächst, behufs der
Erlaubniß sein Amt auszuüben, an den Probst des Stiftes zu
wenden, und hierauf dem Decane und dem Capitel zu schwöre»
hatte, daß er in keiner Hinsicht der Kirche und den Canoniei zu
nahe treten, und sich genau an die vorgeschriebenen Formen halte»
wolle; seine Amtsbefugnißbehielt er jedoch nur so lange, als daS
Capitel keine Klage gegen ihn hatte, im andern Falle mußte der
Graf einen neuen Richter ernennen. Ferner erhielt der Graf vo»
den Gerichts- und andern öffentlichen Gefällen, die bisher der
Probst bezog, die Hälfte, und die andere Hälfte verblieb dem Letz-
tern, wogegen jener verpflichtet war, jährlich am Tage Allerheiligen
eine Mark kölnisch auf dein St. MartinSaltar der Kirche nieder
zulegen. Ferner hatte der Graf die Verpflichtung,dem Stifte alle»
und jeglichen Schutz zu gewähren, seine Immunität unverletzt zu
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erhallen, so das;, wenn sich Jemand in die Immunität begeben,
oder aus den Kirchhof oder in die Kirche geflohen war, er unver¬
sehrt bleiben und nicht herausgeholt werden durfte, vielmehr vom
Nichter geschützt werden muhte. Die Wohnungen aber, welche die
Canonie! außerhalb der Immunität besaßen, und worin ihr Ge-
finde wohnte oder ihre häuslichen Geschäfte betrieben wurden,
sollten von allen bürgerlichen Lasten befreit sein. Auch verblieb
dein Capitel die Gerichtsbarkeitüber seine Diener und Boten wie
bisher, ohne Einmischung des weltlichen Richters, ausgenommen
bei offenkundigen schweren Verbrechen, worauf Tortur oder der
Galgen stand, wie freiwillige Tödtnng, Verstümmelung,Nothzucht,
Raub, schwerer Diebstahl. Die eigenen Leute des Siiftes mußte
der Graf, wo sie sich auch befanden, wie die Scinigen, gegen Un¬
bilden schützen, und sie zugleich anhalten, ihren Verpflichtungen
gegen ihre Herrschaft nachzukommen; allen freien Leuten aber
mußte es gestattet bleiben, sich mit ihren; Besitzthume, wem; sie
wollten, an das Stift zu übergeben. Die Geistlichen in dem Orte
blieben dein geistlichen Gerichte nnlcrworfcn, und jeder Bewohner
konnte von dem Dccan und Capitel angehalten werden, jedwedem
Geistlichen, wegen Beschwerdenoder Unbilden, Rede zu stehen
aber nicht umgekehrt. Auch hatten die Canonie! das Recht, in
Sachen der Parochialkirche zu jeder Zeit frei zu verfügen, ohne
Widerspruch des Grafen oder irgend Jemand Anderen, und eine
zweite Kirche oder Kapelle durste ohne Einwilligung deS Kapitels
nicht erbaut werden. Endlich sollten der Graf und der Nichter
die Bewohner des Ortes anhalten, den Canonici, als ihren vor¬
nehmsten Herren;, die gebührendeEhrfurcht zu erweisen, und alle-
sammt sollten sie die bisherigen Freiheiten, Gewohnheiten und
Privilegien der Einmcrich'schen Kirche bewahren und zu verbessern
suchen. —- Nachdem auf diese Weise das Stift seine bisherigen
Gerechtsame in Emmerich zum Theil au seiucu Beschützer,den
Grafen Otto, übertragen hatte, verlieh dieser dem Orte noch in
demselben Monate städtische Rechte, indem die betreffende
Urkunde datirt ist vom 31. Mai 1233, Die Verfassungund Pri
vilegien, welche die Stadt erhielt, waren fast ganz denen gleich,
die Otto II, 43 Jahre vorher ai; Zütphen verliehen hatte. In¬
zwischen erhob sich zwischen dem Grafen Otto III. und dem Bi¬
schöfe Otto von Utrecht eine kleine Differenz, die aber schon im
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I. 12,45 durch einen besonderen Vertrag ausgeglichen wurde, aus
dein aber hervorgeht, daß früher nicht allein dem Capitel, sondern
auch dem Bischöfe von Utrecht Rechte in dem Orte zuständig
waren. Es stimmt dieses mit unsrer frühern Vermuthung übereiu,
daß der Gründer des Stiftes (Baldcrich oder Adela) dasselbe, —
wie es öfters vorkömmt — an den damaligen Bischof von Utrecht
sAdelbold) übertragen, oder, waS vielleichtnoch wahrscheinlicher
ist, die betreffenden Güter diesem zu frommen Stiftungen überwie¬
sen hatte, und die Gründung des Stiftes hernach von dem Bi-
schofe selbst ausgegangen ist. Schon im I. 1201 verzichtete in-
dessen der Bischof Heinrich von Utrecht ans alle seine Rechte in
Emmerichzu Gunsten deS Grafen Otto III. gegen eine jährliche
Entschädigungvon zehn Pfund.

Der Umstand, daß dem Orte Stadtrechte verliehen worden,
war für daS fernere Emporwachsendesselben von größter Wichtig¬
keit, indem sich nun, außer den Gewerben, auch der Handel um
so mehr zu entwickeln begann, als sich der erwähnte Rheinarm
bereits in kurzer Zeit so vergrößert hatte, daß er schon damals mit
Schiffen befahren werden konnte"»); außerdem verließen auch viele
freie Leute ihre Güter auf dem Lande, die sie einem Verwalter
übergaben, und zogen in die Stadt, wo sie hinter den Besestiguugs-
werke» den nöthigen Schutz, und, wenigstens so lange noch die
Handwerker nicht zur Gemeinde gehörten, eine ganz ebenbürtige
Genossenschaft fanden. Hierin haben wir den Ursprung der ade-
ligen Burgen zu suchen, von denen Wassenbergeinige namhaft
macht, und woraus er sonderbarer Weise den Ursprung von Em¬
merich zurückzuführen sucht^). Man hat auch, wie bei der Grün-
dung deS Stiftes, so in der Erhebung Emmerichs zu einer Stadt
Grund für die Annahme zu finden geglaubt, der Ort müffe darum
schon früher von großer Bedeutung gewesen sein, während cS sich,
wie auS dem Bisherigen leicht zu ersehen, gerade umgekehrt vcrbälG
gleichwie das Stist die Veranlassuugwurde, daß der HosEmbrick
allmälig zu einer größeren Gemeinde wurde, so bewirkte die nach-
herige Umsestigung desselben, verbündet? mit der Verleihung städti¬
scher Verfassung, daß er sich im Laufe der Zeit zu der Bedeutung
entwickeln und emporhebenkonnte, wie wir ihn besonders im 14.
und 15. Jahrhunderte, wo er zu seiner ersten Blüthe gelaugte, wie¬
derfinden. Seine ursprünglicheBefestigung hatte ihren Grund ein-
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zig und allein in der Unsicherheil und den zahlreichen Befehdungen
der damaligen Zeit, wie wir denn ans jener Zeit die Ucberreste
von Gräben und Mauern auch bei sonst unbedeutendenOrten
der Nachbarschaft häufig vorfinden, und die Verleihung von Stadt¬
rechten war damals in Deutschland,wo überhaupt erst die Städte
allgemeiner zu werden begonnen halten, etwas ganz Gewöhnliches,
wozu wir beispielsweisenur anfuhren, das; Graf Otto III. noch
i» demselben Jahre an Arnheim s13. Juli 1233) und an Lo¬
chen! (16. Juli 1233) 62) Stadtrechte verlieh, sowie durch ihn um
dieselbe Zeit Harderwhk, Deutlichem, Nieuw-Wageningen,DoneS-
bnrg, Gendt^) und ctwaS später durch seinen NachfolgerNeinald
I. Groenloe n. A. zu Städten erhoben wurden, und zwar sämmt¬
lich, grade wie Emmerich,nach dem Vorbilde von Zütphcu.— Und
so sehen wir denn in der Entwicklungsgeschichte unsres Ortes durch¬
aus nichts Abweichendes von dem Entwicklungsgängeeiner großen
Anzahl Städte, die ursprünglich aus Höfen zu Landgemein¬
den, dann zu befestigten Orte» und endlich zu Städten her¬
angewachsenwaren. —

Nachdem wir bisher unserm Eingangs erwähnten Vorsätze
getreu uns bloß aus die aus sichern historijchen Quellen herfließcn
den Ergebnisse beschränkt haben, glauben wir keiner Entschuldigung
zn bedürfen, wenn wir zum Schlüsse auch noch einer auf unsern
Gegenstand bezüglichenSage eine kurze Erörterung widmen, in-
dem wir der Meinung sind, daß der Forscher, wenn er nicht ein-
jeitig verfahren will, auch die Sage, wo er sie findet, einer allseiti¬
gen und sorgfältigenPrüfung zu unterwerfen hat. um sie so viel
thunlich nach ihrem wahren Gehalte sü r die Geschichte zu verwer
then. Die auf unsern Ort bezügliche Ueberlieferung lautet, das
mehrerwähnteStift sei um das Jahr 700 von dem h.
Willibrord gegründet und dotirt, und die Kirch.e
von ihm selbst eingeweiht worden. Diese Angabe werden
wir zunächst auf ihr Alter zu prüfen, und dann zu untersuchen
haben, ob und wiefern sie mit den als sicher erkannten historischen
Ergebnissen im Einklänge stehe, um damit entweder ihre Glaub-
Würdigkeit zu erhöhen oder von etwaigen spätern Zuthaten zu rei¬
nigen, oder aber, falls sie mit den Zeugnissen der Geschichte im
Widersprüche stehen sollte, sie gänzlich zu beseitigen.— Fragen
wir zunächst nach denn Altec der Ueberlieferung,so müssen wir be
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kennen, das? es »US nicht gelungen ist, ihr Vorhandensein weiter

als höchstens bis in das 16. Jahrhundert hinaus zu verfolgen.

Uebcrgehen wir einzelne Angaben des 18. Jahrhunderts, so finden

wir sie bauptsächlich in Wasscnberg's Geschichte von Emmerich

(Eleve 1667) ausgesprochen: derselbe fuhrt zunächst anS eitlem über

das Alter der Stadt Emmerich handelnden Manuscripte, welches

einen gewissen Arnold Berck zum Verfasser hat und durch den Cra-

nenburger Probst Nbclmann dem damaligen Bürgermeister Rade-

makcr mitgetheilt worden war, die auf die Gründung des Stifts

bezüglichen Stellen an, worin die erwähnte Meinung nicht etwa

als eine schon in früherer Zeit bestandene Ueberlieferung, sondern

bloft als ein historisches Faetum, freilich ohne jedwede Begrün¬

dung, erzählt wird.62) Eben so wenig beruft sich Wassenberg aus

etwaige frühern schon bestandene Sagen, sondern bespricht gleich-

falls, ohne weitere Beweisführung, die Gründung des Stiftes durch

den h. Willibrord, und fügt am Ende bloß hinzu: „lüg-inlem ee-

olesiaru (1>. ülartiui) u 8. JVillibrorclo conssoratuirr Lanom-

aorura urolriva, äomzul." 6«) Aehnlich lesen wir in einem Berichte

des Erzbischofs Safbold von Köln v. I. 1611, worin er sagt:

„IPstva oaolösiaitr ooIIeAÜataiw cliotav urbis lüurbrioiZllsi«, a. U.

JVillilirorclo I. aroliiepisLopv tuiiäatam, aliur 1Iororrtis8imam

iruuv ob coutiirnos bolloruur imotus tairr in persoriis cznanr in

laeultatibus iirtärnranr/?) yizitare ab izosv urolrivo iiraspi. In-

äiALbat euiur iriorbi Kwavitas ut a, ßzrinüs ^riuoipiis oräironi,

<zx czurbus oaelora xat>zsc:enLut."63^ Da das Stiftsarchiv zu

wiederholten Malen besonders durch die große FenerSbrnnst im 13.

Jahrhundert zerstört worden, so kann es unS nicht wundern, daß

sich weder in dem Archiv des Stiftes noch in denen der Canonici

irgeitd ein älteres Schriftstück vorgefunden hat, welches über die

fragliche Gründung einen Aufschluß zu gewähren vermöchte, und

daß insbesondere die von Wassenberg angeführten Archive der Ca-

noniei ihre Kenntniß von der Einweihung durch den h. Willibrord

nicht aus ältern Aktenstücken geschöpft, geht schon daraus hervor,

daß im anderen Falle Wassenberg nicht unterlassen haben würde,

diese Documente, ihrer besondern Wichtigkeit wegen, mindestens an-

zuführen; unter den vielen von W. mitgetheilten Originalurkunden,

die er aller Orten mit vielem Fleiße zusammengesucht, reicht aber

keine einzige über das 14. Jahrhundert hinauf, und selbst in die-
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sen von ihm mitgetheilten ist nirgends eine Nachricht über dir Grün¬
dung deö h. Willibrord zn finden. Da hiernach die besagte Mei-
nung keineswegs als eine alte Ueberlieferungnachzuweisen ist, in-
dem dieselbe in keinem vor dem 16. Jahrhunderte abgefaßten
Schriftstücke auch nur erwähnt wird, vielmehr, wie wir sie bei
Wassenberg u. A. erzählt finden, ganz daö Gepräge cineS ans ge-
lchrtcm Wege in einer sehr unkritischen Zeit errungenenhistorischen
Resultates an sich trägt, da ferner die betreffenden Berfasser über
Ereignisse, die fast tausend Jahre vor ihnen stattgefunden, ohne
schriftliche oder mündliche Ueberlieferungen eben nichts weiter wissen
konnten, als was sie beliebig vermutheten,und es ans vielen ahn-
lichen Fällen bekannt ist, wie man zu allen Zeiten bemüht war,
die Gründung verschiedener Anstalten bei zweifelhaftem Ursprünge
in das höchste Alter und auf die bedeutendsten Persönlichkeiten zu¬
rückzuführen; so liegt die Annahme nahe, daß die Erzählung eben
erst um die Zeit, wo wir sie schriftlich niedergelegt finden, auch ihre
Entstehung erhielt, und daher nicht einmal auf den Charakter einer
dem Mittelalter angehörigcn Sage Anspruch machen kann. Wir
sind indessen nicht gesonnen, unsre Ueberlieferung ganz und gar in allen
ihren Theilen fallen zu lassen, und da sich keine schriftlichen Zeugnisse
vorfinden, die zu ihrer Aufrechthaltung die Hand bieten könnten, so wol-
len wir dieselbe an und für sich betrachten, und zusehn, wie weit
sie mit den Ergebnissender Geschichte in Einklang gebracht wer¬
den könne, um wenigstensdem Glauben an dieselbe, wo er sich fin¬
det, durch Beseitigung historischer Hindernisse, wenn auch in be-
schränkterer Ausdehnung, Raum zu geben. Zu diesem Elche treu-
neu wir dieselbe in einzelne Theile, und suchen uns der Reihe
nach folgende Fragen zu beantworten: 1) Kann der h. Willibrord
zn Emmerich ein Canonicatstiftgegründet haben? 2) Kann durch
den h. Willibrord die ehemalige Collegiat- und jetzige Pfarrkirche
zum h. Martmus erbaut und eingeweiht worden sein? 3) Kann
durch den h. Willibrord überhaupt zu Emmerich eine Kirche ge
gründet worden sein?

1. Kann durch den h. Willibrord zu Emmerich ein Canoni-
catstift gegründet worden sein? — Diese Frage entscheidet sich, zu
Ungunsten der Ueberlieferung,einfach dadurch, daß es zur Zeit
des hl. Willibrord überhaupt noch keine Canonicat¬
stift er gab. Erst um das Jahr 760 veranlaßte der Bischof Chro-
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dogang von Motz die Geistlichkeit seiner Diöeese zu einer gemein-
samen Lebensweisenach Art der Mönche, die im Gegensatze zu
der vita religiosa der lctztern, eine vita oanvuwa genannt Ivnrde,
sich aber nur durch den gestatteten Nießbrauch (später den Besitz)
ihrer Güter von denselben unterschied. Schon nnter Karl dem
Großen erhielt das neue Institut eine große Verbreitung, und von
Ludwig dem Frommen wurden die Vorschriften für dasselbe fest
bestimmt und allgemein eingeführt.

2. Kann durch den h. Willibrord die ehemalige Collegiat-
und jetzige Pfarrkirche zum h. Martinus gegründet und eingeweiht
worden sein? — Diese Frage kann sich natürlich nur ans die ur-
sprünglichen Neste, welche noch vorhanden sind, nämlich das Chor
und die darunter befindliche Krypte beziehen. Fassen wir diese
letztern, sowie einzelne noch erhaltene Nachrichten näher ins Auge,
so ergibt sich, daß der Bau ursprünglicheine durchweg mit Holz
flach gedeckte Pfeiler-Basilika von großer Einfachheit und ohne ar-
chitectonischen Schmuck war, mit hohem Chor und Mittelschiff,
und zwei niedrigen Seitenschiffen,die an der Westseile mit zwei,
wahrscheinlichrunden, Thürmen geschlossen waren. Der ganze
Bau, ans Tuffsteinen aufgeführt, entspricht schon durch seine be-
trächtliche Ausdehnung jener frühen Zeit nicht, wo die Kirchen auf
dem platten Lande noch sehr klein und häufig von Holz waren,
und kaum an dem Sitze eines Bischofs ein so beträchtliches Bau¬
werk zur Ausführung gekommensein mochte. Noch stärker aber
sprechen die geschichtlichen Ereignisse gegen eine so frühe Gründung:
wir wissen nämlich, daß noch zu Anfang des 13. Jahrhunderts
die ganze Kirche wohlerhalten war, und erst damals durch die er¬
wähnten Rheiudurchbrücheund Feuersbrünste theilweise zerstört
wurde; nun aber fallen lange vor diese Zeit die bekannten Ver-
Wüstungen der Normannen, und es ist nicht anzunehmen,daß sich
in den betroffenen Gegenden zumal ein so bedeutendesGebäude
unversehrt sollte erhalten haben, während der Zerstörungswuth
dieser Eroberer nirgends, wo sie hinkamen, ein kirchliches Gebäude
entgangen,so daß auch, außer etwa dem kleinen Nest zu NynderenZP
in der ganzen Gegend weit und breit kein Ileberblcibsel der Art
aus jeuer Zeit mehr anzutreffen ist. Vergleichen wir endlich unser
Bauwerk im Einzelnen wie im Ganzen mit den ähnliehen Werken,
deren Datum der Gründung wir genau kennen, so bleibt für den
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Kunstverständigen kein Zweifel übrig, das dasselbe nicht dem Anfang

des achten, sonderndes elften Jahrhunderts angehört, und somit

diese Kirche von dem h, Willibrord weder gegründet noch eingeweiht

worden sein kann.

I. Kann durch den h. Willibrord zu Emmerich überhaupt

eine Kirche gegründet worden sein? — Diese Frage steht mit der

andern über die Gründung des Ortes Emmerich selbst in genauer

Verbindung. Wie wir oben gesehen, war Letzteres bereits zur Zeit

KarlS d. Gr. eine villa, und es siebt der Annahme nichts cntge-

gen, daß, gleichwie die Lurti-z ZZmbrioic d. I. 970 ungefähr hun-

dert Jahre später zu einer villa geworden, auch die villa bnulzinLi

d. I. 828 hundert Jahre früher schon als eine Llurtis bestanden

haben konnte. War also tun das Jahr 700 ein solcher größerer

Hof oder eine Bauerschaft Hierselbst vorhanden, so hat auch die

Meinung, daß damals, als sich die angelsächsischen Missionen über

diese Gegend verbreiteten und das Christenthum Wurzel zu fassen

begann, eine Kirche daselbst erbaut wurde, wenigstens nichts Un¬

zulässiges, indem wir einerseits wissen, daß durch den h. Willibrord

und seine Gefährten viele Kirchen gegründet wurden, andererseits

aus dieser Zeit solche Kirchen in der Nachbarschaft, wie zu Rhn-

dern und Millingen, urkundlich ausgeführt werden. Wir sind

daher der Meinung, daß die Annahme, es sei auf Veranlassung

des h. Willibrord um das Jahr 700 zu Emmerich eine Kirche

gegründet worden, in so fern allen Glauben verdient, als sie mit

der Geschichte jener Zeit und den Nachrichten über die damaligen

christlichen Missionen in keinem Widersprüche steht

Wollen wir aber diesem Glauben eilte festere Stütze geben, so

handelt es sich darum, nachzuweisen, daß bereits vor dem Stifte

eine Kirche zu Emmerich bestanden habe, welche dann möglicher-

weise von dem h. Willibrord herrühren kann, indem eS, wie oben

dargethan, völlig unzulässig ist, die Gründung des Stiftes und

seiner Kirche ans den h. Willibrord zurückzuführen. Zu diesem

Ende erinnern wir daran, daß bereits im 12. Jahrhunderte außer

der Stiftskirche auch das Bestehen einer Pfarrkirche ur-

kundlich nachgewiesen ist, und wir haben bereits oben die Wahr-

scheinlichkeit, daß eben diese Kirche frühern Ursprungs sei, als

das Stift, aus verschiedenen Gründen darzuthun versucht. Wir

wollen nun noch einige fernere Thatsachen erörtern, welche dafür
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sprechen, daß die Pfarrkirche deS Ortes in eine frühere Zeit

als daS Stift hinaufreiche, nni damit der Ansicht, es sei schon

zur Zeit des hl. Willibrord eine Kirche daselbst gegründet

worden, einigen Grad von Wahrscheinlichkeit zu erringen. —

Zunächst machen wir darauf aufmerksam, das die fetzige Pfarrkirche

zur h. Aldegundis durchweg ,,die alte Kirche" genannt wird,

eine Benennung, die sie schon vor 200 Jahren zur Zeit Massen-

bergS geführt hat. Die jetzige Kirche ist aber erst im Jahre 1483

erbaut worden, m,d xg fPgt am Tage, daß sich jene Benen¬

nung nicht auf diese, sondern aus eine frühere, die ehedem an ih-

rer Stelle gestanden, beziehen muß. Nach einer von Wassenberg

anS einer alten Urkunde mitgetheilten Notiz bestand aber schon im

13. Jahrhunderte daselbst eine Pfarrkirche zur h. Aldegundis, die

theils durch Brand zerstört und verfallen, theils für die Herwige-

wachsene Gemeinde zu enge geworden, im 15. Jahrhunderte durch

die jetzige ersetzt wurde. Auf jene ältere nicht mehr vorhan¬

dene Kirche bezieht sich also die Benennung „alte Kirche", die

nachher auf die an ihrer Stelle erbaute übergegangen ist. Daß

aber jene ältere Kirche diesen Namen wirklich geführt hat, geht

aus einer Urkunde des Bischofs FolkeruS v. I. 1371 hervor, in

welcher sie ausdrücklich ,,de oude Kcrck" genannt wird. Hier

sehen wir also, daß die schon im 12. Jahrhunderte urkundlich ge-

nannte Pfarrkirche des Ortes noch im 14. Jahrhunderte den Na¬

men „alte Kirche" geführt hat zu einer Zeit, wo außer ihr noch

keine andere, als die Stiftskirche vorhanden war; es liegt daher

auf der Hand, daß sie diese Benennung eben nur im Gegensatze

zu der erst späterhin erbauten Stiftskirche erhalten konnte, und

da letztere dem 11. Jahrhundert angehört, so folgt, daß jene alte

Pfarrkirche schon vor dieser Zeit bestanden hat. Wie sehr die¬

ses Resultat mit dem stchon oben auf einem andern Wege gewon

neuen übereinstimmt, braucht nicht weiter angedeutet zu werden,

und wir erwähnen schließlich noch einen zweiten Punkt, der von

einer andern Seite gleichfalls eine Bestätigung darbietet.

Seir mehren Jahrhunderten wird in der Martinikirche ein

Rcliquienschrein aus Eichenholz aufbewahrt, dessen eine Seite mit

Goldblech überzogen ist, worauf zwei kreuzweis laufende in Fili¬

granarbeit mit Edelsteinen und Gemmen ausgeführte Streifen vier

Felder abtheilen, in denen in getriebener Arbeit die vier Evange-
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liensymbole sichtbar sind. DaS Werk gehört dem 11. oder 12. Jahr-

Hunderte an; dagegen ältern Ursprungs scheint uns die andere Seite

des KastenS, wo das Metallblech mit einem Lack überstrichen ist, in

welchen verschiedene Figuren eingeritzt sind, die durch das Hervor¬

treten deS MeiallgrundeS sichtbar werden; wir sehen hier, außer

den Symbolen der vier Evangelisten, den Heiland am Kreuze, und

beiderseits Sonne und Mond in Trauer gehüllt. Eine darüber

angebrachte Inschrift aus späterer Zeit besagt, daß der Kasten die

Reliquien enthalte, die der h. Willibrord vom Papste SergiuS

empfangen und nach Emmerich überbracht habe. Die Arbeit die-

ser Seite reicht in ein früheres Alter hinauf, als die Gründung

der Stiftskirche, und weist daher gleichfalls auf eine dem Stifte

vorausgehende kirchliche Gründung hin. Daß sich der

Kasten seit längerer Zeit nicht mehr in der AldegundiSkirche, der

er wohl ursprünglich angehörte, sondern in der Martinikirche be¬

findet, kaun nicht befremden, wenn man bedenkt, daß das Stift

über jene Pfarrkirche völlig frei verfügen konnte, und es ist

wohl anzunehmen, daß das Stift alsbald nach seiner Gründung

sich des alten Neliquiariums bemächtigt, und dasselbe im Style

der damaligen Zeit neu ausschmücken ließ, woher dann die Pracht

vollere jetzige Vorderseite rührt; und es mag dieser Umstand zu¬

gleich zu dem spätern Glauben an die vorgebliche Errichtung des

Stiftes durch den h. Willibrord beigetragen haben, zumal wir

schon im 15. Jahrhunderte diesen Schatz im Besitze der Münster-

kirche vorfinden, Hiernach sehen wir, wie sich viele Umstände

zur Bestätigung der Annahme vereinigen, daß schon einige Jahr¬

hunderte vor der Gründung des Canonicatstiftes der Ort Emmc-

rich eine christliche Kirche besessen, und daß die Gründung dersel¬

ben wohl bis in die Zeit des h. Willibrord hinaufreichen könne. b°)

Selbst der Umstand, daß die Kirche der h. Aldegundis gewid¬

met war, scheint noch eine fernere Bestätigung zu gewähren; we¬

nigstens finden wir nicht selten den Schutzpatron bei den Kirchen

in naher Beziehung zu den Verhältnissen, die mit der Gründung

derselben in Verbindung stehen. Die h. Aldegundis war aber eine

fränkische Fürstentochter, geboren im Jahre 630, und bald nach

ihrem Tode im I. 680 durch zahlreiche Wunder, die an ihrem

Grabe stattgefunden, berühmt und heilig gesprochen worden, und es

findet gerade die Wahl dieser Schutzheiligen für unsere Kirche in den
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innigen Beziehungen, in denen die ersten Verbreiter des christlichen

Gl.inbenS mit den fränkischen Fürsten, insbesondere der b. Willi-

brord mit Pipin, von dem die Dotirung der meisten Kirchen ans-

ging und mit dessen Familie die h. AldegundiS vielleicht verwandt

war, gestanden haben, ihre ganz befriedigende Erklärung. «>)

°°) Die ältesten Anfänge nnsrer rheinischen Städte sind besonder?durch die
unkritische Behandlung der Historiogrnphcn des 16. u. 17. Jahrhunderts, denen
auch Neucrc gefolgt sind, noch in großes Dunkel gehüllt, und cS ist sehr erfreu-
lich zn erfahren, daß sich der Präsident des Vereins von Altcrthnmsfrcnnden im
Rheinland?, Hr. Prof. Dr. Braun in Bonn entschlossen hat, „die Benennungen
und die ältesten Anfänge unsrer ältesten Städte am Rhcinstroni einer neuen
Untersuchungzn unterwerfen", wozu derselbe bereits in der Abhandlung, „Die
Trojaner am Rhein", Bonn 1856, den Anfang gemacht hat. Ich erlaube mir
hier, um etwaigen spätern Mißverständnissen vorzubeugen, eine kleine Irrung,
die sich in diesen gelehrten und geistreich geschriebenen Aufsah ciugeschlichcn Hut,
in der Kurze zn verbessern. Es heißt dort auf Seite 2. n. 3.: „Wir wenden
uns zunächst nach dein Unterrhei», wo wir dem römischen Orte Linsten Vetera
begegne», dessen Identität mit Lauteu oder Xanten lauge 'ohne Bedenken
angenommen worden,' dann aber wurde dieser Stadt der Name Linsten Vetera
abgesprochen,und statt derselben die Linstrn Drnjnun dahin verseht. Man
hat diese lehtcn Ansichten vereinigt, indem man annahm, vor Trojan hätten be¬
reits römische Linstrn in Xanten gestanden, sie seien von Trajan erneuert worden
und hätte» dadurch den doppelten Namen Linstrn Drnjnun, und mit Rücksicht
auf ihr früheres Dasein, den Namen Linstrn Vetern erhalten." Aber die
Linstrn Drnsnun s. Drngnun finden wir in Griechenland (Dnb. Deutinx.li
am Rhcine waren niemals Linstrn ll'rnjnun vorhanden. An der
Stelle, wo jcht Tanten liegt, stand die Liolouin Drnjnun des 3t!ner. Xuton.
od. Li. 1'rojnun der Dad. DcntinZ., und auf dem in einiger Entfernung davon ge¬
legenen Fürstcnbcrgc standen die Linstrn votern s. Votern des Dnoitus, der
lab. Deut, und des 3t. rillt. Tanten hat daher im Alterthum seinen Na¬
men niemals gewechselt, wohl aber Linstrn votvrn, welches auch bloß Vetera
(Tab. Tont., 3t. rint.), oder mit dem Beisahe Linstrn 6ex. XXX. Lllziin, (3t.
rillt.), oder bloß Drioesiiuno (rimminll. ÄlnreeU.) — niemals aber Linstrn
Drnjnnn — genannt wird.

1) Ein specielle Geschichte der verschiedenen Flußarme in den ältesten Zeiten
wäre um so mehr zn wünschen, als hierüber cinesthcilS noch manche Unrichtig¬
keiten im Umlaufe sind, andcrntheils die älteste Geschichte des Nicdcrrheins damit



in sehr enger Verbindung steht. Vielleicht findet sich ein gcnnuer Kenner der al¬
ten Hydrographie, der Verfnsser der Schrift: „die Verbesserung der Rhciuschifffahrt

und die Schiffbarkcit dcS Rheines, rc.," Herr Marquis >lu 1'uv U» Aontbrnu, hier-

durch veranlaßt, seine Untersuchungen über die nlten Rheinarine recht bnld zu ver¬

öffentlichen.
2) In ähnlicher Art spricht sich van Kämpen in seiner geographischen An¬

sicht der Niederlande in der Urzeit ans: „Die Flüsse hatten noch keine Dämme;
mit ungezügelter Gewalt brachen sie, wie die See, in's Land hinein; die frühesten

Einwohner verwahrten sich dagegen durch kunstliche Höhen, sogenannte Tcr-

pcn oder Vlictberge (Flußbcrgc), wo sie ihre gemeinschaftlichen Zufluchtsorte,:

fanden, welche davon den Namen D orp (Dorf) erhielten." Geschichte der Nie¬
derlande von R. G. van Kämpen, 1. Bd. S. 6.

3) Eins dieser Slcininstrnmcnte, welches dicht bei Emmerich, am SpillekeS-

ward, gefunden wurde, habe ich selbst besessen. ES hatte eine beinahe elliptische

Gestalt bei 3 Zoll Länge und 2 Zoll Breite; an dem einen Ende lies es jedoch
breiter ans, und war hier scharf zngeschliffeu; es bestand ans Feuerstein. Ein an¬

deres von der nämlichen Gestalt und gleichem Stoffe, befindet sich in der Samm¬

lung des K. Gymnasiums zu Einmcrich. Beide Instrumente können als Messer be¬

zeichnet werden. Ein drittes Denkmal der Art, von dem zwei Meilen entfernten
gevenaar herrührend, befindet sich ebendaselbst. Dasselbe besteht ans Serpentin,

hat bei 4 Zoll Länge eine cylindrische Gestalt, ist aber gleichfalls nach dem einen

Ende hin ansgeschweift und zugeschliffen; am cntgegengesehtcn Ende scheint cS an

einem hölzernen Stiele befestigt gewesen zu sei». Die beiden erstgenannten Feuer-

steinwcrkzcnge scheinen mir ans Rheingeschiebe, das bereits von Natur eine ähn¬

liche Form besaß, nachgeschlissen worden zu sein.

4) B. v. 7V. 4.

5) S. die Peutinger'sche Tafel.

°>) Dieser Ansicht ist Eichhorn, deutsche Staats- und NechtSgcschichtc I,

S. 131: „Die Unternehmungen der salischcn wie der ripnarischen Franken muß¬

ten die ihren Eroberungen in Gallien zunächst liegenden Länder mehr entvölkern

als Ostfranke»: hiermit steht es ohne Zweifel in Verbindung, daß man späterhin

einen Theil der Gegenden, welche im 4. Jahrhundert fränkisch waren, zum Lande

der Friesen und der Sachsen gerechnet findet. Wie und zu welcher Zeit diese

Bcrimdcruug sich ereignet hat, ist eben so unbekannt, als es unthunlich ist, überall

genaue Gränzen anzugeben. Wahrscheinlich ist, daß die Entvölkerung jener Ge-

gendcn eine Einwander ung^ der benachbarten Völker begünstigt hat, durch

welche eine gemischte Bevölkerung entstand." Hiermit stimmt übcreins daß

wenn man bei Ortsnamen die Endung „—heim" als fränkisch, und „—Hausen"

als sächsisch betrachtet, in hiesiger Gegend Ortsnamen mit beidem Endungen ge¬
nascht vorkommen.

6) S. Hsnvens, Dosinans en llansson, Homeinsebo, Llermaansclii:

ok ttaUisolla Ouälloeloii in Hoäorlanll, Lelgis ans. bl. 26. Hiotllor, Geschich¬

ten und Alterthümer des untern Germaniens, S. 171 (WestphälischcS"Magazin

l>.Z. S. 270. Minola, Uebersicht alles dessen, was sich unter der Römerherrschaft

am Rheinstrom Merkwürdiges ereignet w. S. 344.) jDie Angaben über einen

Apollokopf, zwei römische Schilder (G use, kurze Beschreibung zweier Schilder :c.
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Dessau 1781) n, dgl,, die gleichfalls in Emmerich gesunden worden sein sollen,
erscheinen mir verdächtig, wenn ich die ferneren auf Emmerich bezüglichen Angaben
in'S Angc fasse- man finde vor dein Wasscrthorc, dessen Obertheil rönüsche Bcr-
zicrnngen zeige, die Uebcrrcstc eines DanimcS den schwarzgrancm Eisenstein,an
welchcin hie »nd da rö,irische Ziegel untermischt sind. Es gehört lein Kenne»
ange dazu, um die noch erhaltenen Reste dieser Scnlptnren als nicht römisch zu
erkennen, und jene „llcbcrrcstc eines DamnreS" sind nichts anders, als der Hafen-
köpf, der au§ Basaltstücke». die oben als ,schwarz-grauerEisenstein" aufgeführt
sind, erbaut ist, und zwar ahne römische Ziegel, in deren technischer Ilnterschei
dnng der Berichterstatter ebenso unkundig war, als über das Material jenes Dann
mcS. — Bei der Berichterstattung über antiquarische Funde ist die größte Vor-
ficht und Sorgfalt zu empfehlen, luden, sehr häufig ans solche vorgebliche Thal-
fachen später historischeSchlüsse gegründet werden, die wo möglich noch weiter
van der Wahrheit entfernt sind, als die ursprünglichen Referate selbst,

') Vgl, meinen Bericht in den Jahrbüchern dcS Vereins von Alterthums-
freunden im Rheinlands. H. IX. S. 213,

6) S, Jansscn, Jahrb. des Vereins v, Altcrthumsfr, im RHIde, H, IX,
S. 37, und H, XXIII, S, 173, Hr. vr. Jansscn hat die Urne als vom Nie-
rcnbcrg herrührend nufgefnhrt, während er sie H, IX. ans Emmerich komme,,
läßt. Ersteres scheint mir daS Richtige zn sein, indem ich in Erfahrung gebracht
habe, daß von den vor etwa 23 Jahren am Nicrenbergc aufgefundenen llriic,,
eine nach Holland gegangen isch eS ist aber sehr zn wünschen, daß solchen Bericht-
crstattnngcn über Fundorte der einzige Werth, den sie besähen — nämlich Gc-
nanigkcit und Zuverlässigkeitin den Angaben — um so mehr aufrecht erhalten werde,
als sich an solche »»richtige Angaben sehr leicht unrichtige historische Folgerungen
anknüpfe».

°) Vgl. meine Berichte in den Jahrbüchern d. Ver. v, A, im RHIde. H.
IX. S, 214. n. H. XXII., S. 140.

">) Jnnssen, Jahrb. d. V. v. A. H. IX, S. 37.
") Ronrons, I,ooinens en .lanssen, lioinoinsolie, tlernrannclro ol

dalliselro Onrllrerlsn Irl. 13.
'") Vgl, meine» Bericht in den Jahrbüchern d. N. v. A. H. XX. S. 183.

Iteuvens, Deomnns en 3.aussen, Item., (leern, ol dol. On>Ibe6enbl, 12.
'") Vgl. „reinen Bericht Jahrb. d. V. v. A. H. XX.. S, 183,
") „Eolunt clisereti ne clivorsi, nt. Ions, nt eninzius, ut neinus plaonlt."

Daeitus (teern. „Xrillas dorinnnoruin populls urbes Iiabitari, satis not,im
est; ne pati gnielem lnter so junetas socles." lllm. dorrn.

'") Vgl. Janssen, Jahrb. d. V. v. A. H. XXIII. S. 173.
">) Ilaronins, Xirnales ecelosinstiel 31IX. p. 056.
rr) S. Inaeomblet, Urknndenbttchfür die Geschichte des NicdcrrhcinS I-

Bd. S. 67.
>s) I,!rcorndlet, Urkunden!,nch I. S. 77.
M) Mansion ans den, Wege von Inouckininin nach I.„!;nvoII>i»n hitin. Xnt.)
"') S. itln. -r IZnrillA. Ilior.

S. Xlarteno oolleot. om^I. I. p. 177.
2") Jeht 'Ilrlonvillo.
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22) Eartnlairo >Io Elrartros ol. Lluorarcl. 2, 111, 138, IVlabillan

äo ro lliplom,, 517,

2') Haoomlrlat, Urkundenbuch 1., Nr, 185, I8<>, 253, 292, 331, 33g,

350, 365, 563, II,, 178, 161, III. 115, N,

22) I,aoomI>Iet, I, 196.

2°) I. e. I,, 165, 189. 327, 339, 569,

22) I, o. I,, 17, 1/raäit.ionos Eordoionses, oä. IVioZand p. 17.

2°) I. o. I,, 88. Lonclam, Elrartorlzoek clsr Ilortogen van dolcloi'lanl

an Tintplron 61. 153. Vgl. II in moram und Iloimeramm ap. II a r. airn. eocl
VIII,, 769.

2») I,acom6Iet, III,, 556 N.

2°) I. o. III,, 595. — Diesem läßt sich noch hinzufüge» aus Ersch und

GmbcrS Encyclopädie I. Scct. 31. Thl. S, 28 ff, : Ilmbriolro, ^.m-

drioko, Ilmeriod, Bischof von Regensburg seit d. I. 859, gest, im I.

891. Ilmoriolr, König von Ungarn 1196—1291. Ilineriolr (8.), Sohn des

ungarischen Königs St. Stephan, gest. 1932, ote.
2>) I, 127, 396, 59/, II, 199, 769 5Va s s on 6 oi-A'is. Lindrioa s. nr6i

Umbricons. closoilptio S. 216, 293, 195.

2») I,aeom6I. I. 242.

22) I. o. I., 327.

2°) I. e. III., 271, 682.

2-) I. e. III., 513.

2°) I. o. III. 531 513.

22) I. c. I, 112 I die Lesart „Umlnlolc" ist hier unsicher, da die Urkunde

mir nack einer Abschrift v, I. 1189 mitgetheilt ist. Ich vermuthe, daß im

Original „Umbrioa" stand, statt „Umlrrielc", wie es auch in der Urkunde v, I.

996 der Fall ist, und der Abschreiber „Ilindrioa" in die seiner Zeit gangbare

Benennung „HiuIn-ieliV, die sonst nicht früher als im 11. Jahrhunderte erscheint,
verwandelt hat. — IVassondor^i Umdrioa p. 72, 98, ,221, 199, 119, 192,

10, 191, 219, 198, 186, 187, 119, 121, 136, 73.

4») Haoombl. III,, 1992. IVassonIrorgi Hinbr. p>. 118, 291, 74, 75,

132, 328.

") I.ao. III,, 1939.

4-) I. o. II., 157.

42) IVassenIr. p. 116.

44) I, o. x. 96.

24) Siegel der Stadt Emmerich bei Nyhosf, doäonwvarcliglroclen nit äv
Eosobiollonis van dolclsrlaml II. clool Llro, 1 n. Ho. 165.

4°) IVassonIzoi'A n. 115, 91, 96, 199, 192, 145, 147, 191, 149, 181,
196, 216.

42) Wir finden in den Urkunden auch noch die Form „Ilmbrieonsis", abge¬

leitet von „Hm6rioa", wie L,Zrippiuonsis von ^.gri^pina oto. — Eine besondere

Erwähnung verdient aber noch die Urkunde Lac, I. 212, worin die Rede ist von

der Schenkung des Schwcinczchntcn, „in Iris viciolioot loeis. in llosa, in Um-

brieo, in Ltralo," wo die Bezeichnung „Lmlnlons" (so. loeus,) ebenso ad-

jcctivisch gebraucht zu sein scheint, wie bei „IIm6r!oa (so. villa)". Vgl, Lac, I.

8°^



397. Ein weiter Ort Emmerich liegt Duisburg gegenüber auf dem linken
Rhciuufcr, ein Ort Hemmerich in der Gegend von Bonn.

4-) Ilonclam. (Ibai'tvrbosb, bl. 16.
">») Wir würden bei einer so einfachen Suche, wie die Herlcitnng dieses

Namens, nicht so weitläufig gewesen sein, wenn man bisher nicht nach den ver-
schiedcnstcnRichtungen herumgerathcn und dabei das Zunächstliegendegänzlich
übersehen hätte: vo» den frühern sehr auseinandergehcndeu Meinungen verdient
bloß die eines Anonymus angeführt zu werden, der auf der Rückseite des Titcl-
dlattcS von WnsseubergSNinbrisa nachstehendeNotiz abdruckenließ, und wohl
das Richtige vollständig getroffen haben würde, wenn er die obigen Urkunden
gekannt hätte; cS heißt dort: „Da etxinoloAia noininis lSmbrisas varii varis
oentiers. alntor bnjns cleserixtionis esm acl lZburonum rexem ^.inbiariZom
rolort; . . xrobabilins tarnsn est nomsn lilmbrisae xotins clsrivari ab Lbroino
illo Usgunr Uransias nniZno anlas praslssto dsi'inaniei snim scriptores
Ilbroincnn passini sarn lombrisum, inox Umrnsrienin nominant, nt non opuc
Lit nomicris lnnbrisas clerivationem alinncls ainpliuo peters."

«-) I.aeornbl I, 311.
°4) So z. B. wurde um das Jahr I9S6 auch in dem benachbarten Orte

Uoes ein Canonicatstift gegründet, und zwar von seiner Gräfin Jrminthrud
(nicht Jrmingard, wie man ohne Grund behauptet hat.) S. I-as. I. 397.

42) lZonclarn, Obarterboslr, bl. 197 en?.
Außer Mcinwcrc erbte zwar auch seine Schwester Adcla, und diese schenkte

ihre Enter an das Stift Eltcn; allem die Hälfte Emmerichs kann nicht darunter
gewesen sein, weil das dortige Stift schon von früher her die eine Hälfte besaß,
nnb wir später die andere Hälfte im Besitze des Stiftes zu Emmerich finden:
„dlni'tna iAitur rnatre sna boe inoäo epissopus (ss. ltleincvsrcus) eum sorors
«na. bsrsclitaria in nrtsi'iori tsrra äivisit, st illa partsin onam sansto Vito !a
Idltsns soiUersnte, ipss snain coenobio gnocl in sivitats Uatbsrbrnnnensi, ut
ziraeäistnm sst, ineboaverat, clslsAavit". Vit. s. llleinverei ap. knrinm,
Vit. öanst. „ltlater antein epissopi (ss. dlvinversi) existsns inZrata üs missri"
cm'äia eallata inignitati apxosuit inignitatsin, woclis omnibns gnasrons
alienars lilio oinnsin baersclitatein. <(>na msntis insania losminco
Inrore clsbaaobata X mansos in inonto I^ars fnxta Hsinnnerbsrjp in inkeriori
tsrra ecclesias 8. Viti in ültsne guasi sub sposis rsliZionis contulit, st alia
aliis sonkerre clisposnit, guas saserUarium, tiinors imxeratsris et spie-
sopi, gnibns sor NNNIN et aniinarn unain esse, SINNSS seisbant, acsipsrs nemo
NNSN8 1n!t." Unterdessen kam Meinwere selbst nach den Niederlanden, um der
Verschleuderungder Guter Einhalt zu thun, „llost äiseessnin igitur sxissopi
inatsr sfus, uncle prolicers clebnit, cletsrior eltieitnr, et Iseminso posssssa Inrors,
gnicl guicl in praecliis rsl rebus aliis nabnit, Uistrabsre noa
inoratnr." Vita. L. lVleinrverei ax. Lurinm, Vitas Lanstornm.

Da wir aus einer Urkunde bei Uonclam Lbart. bl. 413 ersehen, daß
auch der Bischof von Utrecht noch im 13. Jahrhundert mehre Gerechtsamein der
Stadt Emmerich besaß, so ist zu schließen, daß die Stiftung dem damaligen Bi¬
schof Adclbold, mit welchem Valderich und Adela befreundet, von diesen
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war übergeben worden, gleichwie die Gründerin des Stifts zu Rees das¬

selbe an den Erzbischof Anno II. o. Cöln übertrug. I-ae. I. 222.
«2) I-acomblet, I., 465.

Noch in einer Urkunde v. I. 1242 wird durch Bischof Otto von Utrecht

dem Kapitel der Besiß des Zehnten im ganzen Kirchspiel von Emmerich bestätigt.
I-acombl. II., 266.

55) Da§ Stift war niemals reich zu nennen nnd stand in dieser Beziehung

hinter dem auf dem benachbarten Eltcnberge weit zurück: noch im 14. Jahrhun¬
derte bedürfte cö mehrcr Ablaßbnllcn der Utrecht« Bischöfe nnd des PapstcS,

um insbesondere die KirclMflrbrik zu unterstützen. Vgl.I-aoomIiI.il. S. 118 N.

55) Idmdrlea, x. 66, 112, 113.

55) I-aeamdl. II., 227, IVas senderZ, Lmliriea, p. 65, 112.

5r> IVassondorx-, 115.

55) Die Kanonici ließen sich übrigens die ihnen von den Bewohnern zuge¬

fügte Unbill nicht ruhig gefallen; denn in dem Schiedsspruch, der nnS vom I.
1133 (1137) noch erhalten ist, heißt es unter Anderem, daß die Schiedsrichter

nnd zwölf Schöffen der Stadt am Sonntage Lätare, und in der Osterwochc 266

Bürger zur Strafe von der Pfarrkirche bis zur Münstcrkirchc, nnv zwar vor der Pro¬

cession der Canonici, mit nackten Füße», bloß in Hosen nnd Unterkleidern, Zeder

in der Hand eine Ruthe, die er über die Schultern trug, processionSwcise hergehen,

und nachdem die Canonici in der Mitte der Kirche angekommen, sich zuerst dem

Decan nnd Capitel zu Füßen, nnd hierauf vor dem Crnciffr zur Erde niederwerfen

mußten. Ferner waren dieBürger verpflichtet, denisDccane nnd den Canonici ihre zer

störten Häuser ans eigne Kosten wieder aufzubauen, die Wege wieder herzustellen,
nnd überhaupt allen durch den Rhein verursachten Schaden zu ersetzen; und auch

für die Zukunft mußten sie gegen Ueberschwemmnngen nnd fernere Einbrüche des

Flusses die nöthigen SicherheitSanstaltcu treffen, illaeomlil. II. 227.

55) Wie arm die Kirchenfabrik noch im 14. nnd 15. Jahrhuuderie war, geht

an s mehren Ablaßbnllen der Utrechter Bischöfe nnd des Papstes hervor; noch im

15. Jahrhunderte beschloß das Capitel bei Erledigung der Probstei das halbe, und

eines CanonicatS daS ganze Einkommen in die Fabrik fließen zu lassen; die Urkunde

sagt im Eingange: „Lnm Ixsa Dmbrleensis eselesia. cknckiim tarn per I^nis in-

eenclia zierllorrencka gnam xroxter xernitinsissimos Heni lluminis voraZimrleu

cliscm'sus, basss ejiisckem a. longks retroaetis tcmxoribus tiieinalinm signickem

glneierum guarnsepins terridili xormixta conAerie non eessanter seck ckiotim xeri-

culosins eonguassantes ackeo ckevastata exstitit, gnacl necknm teetis nut mura-

libue suis vieiata, sock ot tnrribus guonckam eelsis maKnagne Inncki emunitati-

Parte pnsillo seilieet trium vsl gnatnor tantnm passuum littore rekieto ckevastatis

lamentabillter corrosa ticke ckiseernitrrr oeuluta; et nisi ckivini sukkraFanls

clementiw sumptuosissimis eotickie ladorlbns subveniatur et expsnns, ipso, cke

resiclna ackllue manents parte In extremnm guocl absit proeul cknbio ckissolutionio

xerienlum ecmtenckere ckesperatur .... Hermickumus tamen verioimiliter kam

relieta, enm suis teetis eckitieia, gnain ackinventa, ckekensionis et eonservationis

remeckia, manntenerl et ecmtinuari, eeteragne iroviter vreeta. lünckamenta pro-

äicta ack perioetioirsm preoptatam perckuei prvpter provvntnm lallrieo

ezusckem eeelesiae tenuitatem ooii posse. I-aeombl. II. p. 118 R.
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°°) Imo. II. 191.

»>) „ Iktiamnnm rmlera, et nokilinm mixersnnt llmZos (kurxos nomilllllliuo),

gnas millo annis, ckeeom inteZris stetisse seeulis, antliention per ckocnmonta li-

killet,' cks gllikus xlnribus Ilkro proximv sognenti," sagt er im 1. Buche sein«
lümkriea p. 52; von diesen „authentischen Documenten" ist aber weder im 2.

Buche, uach in der ganzen Schrift etwas zu finden, wie denn überhaupt in dem

ganzen Werke keine authentische Nachricht über Emmerich verkömmt, die über das
14. Jahrhundert hinaufreicht, so dasi seine Geschichte erst da anfängt, wo die. um

srige ungefähr anfhört. — Unter den adligen Burgen in der Stadt nennt W,
zuerst die Aswyn'sche, wovon zu seiner Zeit nur die Trümmer vorhanden wa-
ren; /Isnin bei s'Hcerenbcrg, Vz Meile von Emmerich, erscheint schon in einer Ur¬

kunde v. I. 828 (Lolläam 18.) Dann eine zweite Burg am Gcistmarkte, ohne

Zweifel da, wo jetzt das Postgebändc steht. Ich vermuthe, daß an dieser Stelle
die von dem Grafen Johann v. Eleve im 14. Jahrbnndcrte erbante fürstliche

Bnrg gestanden hat (—Voert so maelc onse koclo eno borglr ckoon tvmberen

an ckz-o stat van Lmdrilre" Uac. III. 543),' ein alter viereckiger Thurm ist noch

vorhanden, sowie vor einigen Deccnnien der Platz noch theilweise von einem tic-

fcn Graben umgeben war, und die ans der Hotomannstraßc nach der Post sich,

rende Straße heißt noch jetzt die „Burgstraße". Wassenbcrg silZmbr. p. 242) fragt

sich vergebens, woher diese Straße wohl den Namen haben möge, obgleich er mehre

Urkunden mittheilt, in denen die herzogliche Bnrg namhaft gemacht wird, der

r aber mit keiner Sylbe gedenkt. Eine dritte Bnrg, die Wasscnberg anführt, war

die Swalwcnbnrg, wahrscheinlich von der Familie Hotoman gegründet, wovon

nach zn Anfang unsres JahrhnndtS Reste vorhanden warein sie lag an der noch

jetzt sogenannten Hotomannstraße, und das Hotomannschc Geschlecht scheint zu den

ältesten der Stadt gehört zn habe», indem schon im 13. Jahrhundert ein Hoto-

nimm (gest. 1299.) Decan des Stiftes war (Wassenbcrg p. 76.) Daß aste dich

Burgen theilweise dem 13., meistens aber dem 14. und 15., nicht aber dem 7.

»nd 8. Jahrhundert — wie Manche mit W. geglaubt haben — angehörten, bc-

darf für den Kundigen keiner weiteren Erörterung.

°2) iZonclllill, bl. 494 onü.

°v) I. c. kt. 408 cm/.

») I. o. kl. 379, 421, 559, 420, 409, 623 -m-.

SS) Als Probe der von Berck ganz im Style der damaligen Zeit geführte»

Untersuchung mag hier beispielsweise angeführt werden, daß er Emmerich für
das ^.soiknrn'inm des UAoitns hält, weil ein in der Nähe gelegenes Feld den

Namen „Lacr" führt, das er von Laertcs herleitet, und worin er die Spuren

eines LaerteSaltar's findet; der Name Emmerich kömmt her von „Eimer", und es

muß ursprünglich „Emcrbnrch" geheißen haben, was später in „lümbrieu" vcrdor-
bcn wurde rc.

ss) Was Wasscnberg zur Unterstützung seiner Meinung sonst noch hieherzicht

be zieht sich nicht ans Emmerich, sondern einzig und allein ans die durch den h.,

Willibrord geschehene Gründung der Kirche z» Utrecht.

S2) Ans den schon angeführten Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts geht

die Dürf tigkeit des Stiftes in jenen Zeiten deutlich genug hervor, »nd hier wird im

16Il die Kirche „kam in persouis guam in la.olllwt!lzns inkirma." genannt, wo-



— 119 —

raus das ruhmreiche Reden WassenbcrgS über die Macht und den Reichthum des¬

selben leicht zu würdigen ist.
°v) Wasseaberg slömbri p. MI) führt noch außerdem die Worte eines Ano¬

nymus v. I. 1535 an: dtudile ae olurum oauoniooriiiu collegium, guocl »nto
anno« tdriruz irougoutos I). IVillibrorckus 'Urajoetousium episcopus et i'risiaa

apostolas lanüavit !u üiv! Martin! Uonorem, eu>ns opo aoxraosiüio liespuülica
aü linno nsgno üiam inoolninis stotit."

Die Normannen verwüsteten im I. 864 kanten und zerstörten die dortige

Kirche zum hl. Victor, im I. 886 wurden Nymwegcn und Wirten von ihnen

verbrannt, v. I. 882—885 durchzogen und verwüsteten sie das Land zwischen
MaaS und Rhein. Kanales Xaritenses u. rV leulclensos.

Vgl. diese Annalen, üb. Jahrg. 1. H. 2. Ablh. S. 41. Bei einer nculi-

chcu genauern Uiucrsuchnng dieses interessanten allen Ucberrestes fand ich, das;

auch das noch erhaltene Halbrund nicht mehr ganz daS ursprüngliche ist, sondern

etwa zur Hülste, wahrscheinlich eben durch die Normannen, zerstört, aber bald

nachher, und zwar mit demsetben Materials, wiederaufgebaut wurde, wobei man

die Gränze zwischen den; alten und dem wiederhergestellten Theile des Mauerwcrks
noch deutlich erkennen kann.

Lonckain, p. 2.

Nesoüoninaoü or, unreales Oliviao, 4alias, dlontium etc eü.

lüttmar p. 146. IVa, ssenb e rA, IZinürica p. 154.

I. r. x. 193.

"ch „ Hotmn laeimus univorsis guocl Hos anno cloirüni inillosimo treeen-

tcsimo septnaAeslino primo, Voria guinta post translationern Leat! Martini

cvnsessoris Oaziellan; in Vrassolt intra limites ?arock>ias cle onüe Iverele
'Iraseetensis Dioeeoesis in lronorein Heatae Maria« Virginis gloriosae et 8.

rVntüonii et t^uirini et oinniuur Lanetornrn ereetani in Ironore eornnüenr eon-

seerarimus." IV aL s e nd er-jp. p>. 157.

") Ganz ähnlich ist auch die Pctrikirche zn Soest alter als das dortige

Palroclusstift, und wird daher noch im 12. Jahrhunderte, wie die »nsrigc, nur

schlechtweg „die alte Kirche" genannt. Wahrscheinlich ist ihr Ursprung gleichfalls

auf die ersten Anfänge des Christenthums unter Karl d. Gr. zurückzuführen. S.

Uüklee, die mittelalterliche Kunst in Wcstphnlen. S. 5.

'9 Auch der um die Aldcgundiskirche gelegene Stadttheil gilt bei den Ein-

wohiicrn als der älteste, und es vereinigen sich mehre Umstände zur Bestätigung

dieser Annahme. Schon seit mehren Jahrhunderten, wie noch jetzt, heißt der dort

gelegene Marktplatz „der alte Markt". Nicht bloß der umliegende, sondern bei

Weitem der größere Theil der ganzen Stadt gehört seit Jahrhunderten zur Pfarrei

Aldcgundis, und nur ein sehr kleiner Theil zur Martinikirchc. Schon in; 12.

Jahrhundert war jene urkundlich eine Pfarrkirche, während diese erst in; 15.

Jahrhunderte als solche erscheint. Wäre das Stift älter als die Pfarrei des

OricS, so müßte man, da der Ort selbst älter als das Stift ist, die ganz un¬

wahrscheinliche Annahme machen, ersterer habe längere Zeit ohne Kirche bestanden

und nachdem die Stiftskirche erbant worden, habe man diese dem Gebrauche der

Gemeinde entzogen und nachträglich roch eine eigene Kirche für den Gottesdienst

der Gemeinde errichtet.



") Die Möglichkeit,die noch zuweilen geäußert mied, der h, Willibrord könne
nn der Stelle der jetzigen Martinikirche ein Kloster gegründet haben, da« später
erst in ein Stift umgewandelt worden, diese Möglichkeit zu begründen, wollen
wir Andern überlassen,

'°) Schon in der Urkunde v. I, 1233 heißt c« : „ Utein guieguiel oräinare
voluorint canonivi Illwbriccnses gnoeungne tempore cke eeclesia eivili in opillo,
plenariam liabebnut potostatoin; nee aligno inoäo xossint coraes ant cive?
vek aligni so opxonoro et unllam in biis lrabeant eoutrackivtionein. I.a-
eombl. II,, lg»,

'") Urk. o. I. 1103: „Wy Adolph Grcvc van Cleve vnd van der Marke,
docn kondt vund kcntclickallen Lniden vnnd bekennen overniits descn apenc»
Brjeve dat wy gcsckcrt vnd gclaist hebbcn by onscn Tronvcn vnd onsc handt
gchaldcn hebb.n op Sint Wilbrodcn kast tot Einblick vnd hcbben
gcswore» mit gestacffdcn Ecden op dat heilige Sacrament vnd den Heiligen dant
darinne besloten ist onser licven Stadt van Embrick etv," DeSgl. v, I, 1446:
„Wy Adolph Grcve van Cleve ind van der Marcke, docn kondt ind kenlick allen
Lniden ind bekennen avermit« desen opcncn Brieve, dat wy gcsckcrt ende gclacfft
hcbben by onser tronwen ind onse handt gchaldcn hebben op Einte
Willibrordcn Kasse tot Embrick ind hebben gcswaren mit gestacffdcn cedcn
op dat Heilige Laeramente ind theil Heiligen dat dacrin bcslatcn ist onser licvcr
Stadt van Embrick oto." IVassenb. p. 102, n, 105.

Ich darf hier nicht unterlassen zu bemerken, daß ich nicht der erste bin,
der — der gangbaren Meinung entgegen — zu dem Resultate über,da§ höhere
Alter der Aldcgundiskirchegelangt ist, indem schon vor mehr al« anderthalb Jahr,
Hunderten diese Ansicht von dem damaligen Pfarrer bestimmt anögcsprochcnwir).
In einer ,,.Vnnntat!o 1i, I). Uastorls Oktieialis et Eanoniei Iliubrievnsis 1'etri
liosnienlen cke oeelvs. >?. ^.Ickogunckis Umluäeav incepta anno 1100 elie Lll,
Unlii", dic iiilr durch die Güte des Herrn Pfarrers Nabbcfeld in Warbcycu
beim Schlüsse dieser Abhandlung in Abschrift zugekommen,heißt c«: „Uraotermis.
sis iis, gnae cko oriizino et antiguitate vevlvsiasHarocbialis 8. eVlckepnnü>Llliei
xossent, ntpotv eusns Innllanronta prinia ante eeelesiam 8. Nur-
>!ni saeta snnt ot obvireo a vetnstate seniler „clio /^.Ille Ivereb''
v-.vata est, Iroe solnin notancluin cknxi niiniruin: gnocl llollanckianno 1628
etv. — Dieselbe Abschrift enthält auch nachstehende sehr merkwürdige Notiz über
dieselbe Kirche: Eazgnt 3. clo Uaroebis, gni liane veelcsianr roxorant, 1'rlmu»
ensns mvntio lult guickain llutserns Uraepositns 8. Illartini, gui ao 1145 23,
Jlartii evclosiain votervm blinbri, vonsvnlisntv llarborto Ultras. blxlse. ab onnn
svnoüali servitio liboraur vt cnm onnii sna ntilitato in ziraebenckasIratruni
assignavit." Es ist hier mit deutlichen Worten ausgesprochen,was wir oben aus
spätern Urkunden über daS Verhältniß der Pfarrkirche zum Stifte abgeleitethaben,

°>) Dieselben Beziehungen zu dein Schutzpatrone finden wir in der Stifts,
kirchc auf dein nahegelegenen Eltcnbcrgc, welche dem h. Vitns gewidmet war.
Hr. Prof. Kist in seinen schätzbaren Anmerkungen zu dem Nekrologinm (Hct
Heerologluin en bet U'vnsboeb. van bet aclelzb Inkkeren-Ltilt te Iloog-Illten.
1üe)lleu 1853, bl, 133) sagt hierüber: „IZloviselislr valt bot cls aanleicling tv
xisson, ckat snist cke-o IlvUigs tot Uatroon van IlUten vvrlroren is. Ilzne I^eAvwIe
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xeekt dier geen liedt." Dcr Grund davon ist jedoch nicht schwer zu finden: der
h. BiiuS war dcr Landcspatron der Sachsen, und dcr Stifter dcr Eltcnschcu
Kirche, Wichniauu, war ein sächsischer Graf. Ueber die fernere Frage: Iloe der
aeieomen /ij, üat Ins diskontier bis tio dnauben en Laxen eu 7,00 dooge vere
aobouiien en diortioor, dedatve van Laxe, tZokeino, Oarvs^ en Iloxter 00b
Uatroon van Ulten -zevoräen is?" gibt uns: ve 8. Viti translationv narratio
vci Kuriu5, vitae Lanetoruw, die genügendsteAuskunft.
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